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Zwischen Drill und Lagerfeuerromantik – Wehrerziehung und 
Wehrunterricht an Hilfsschulen der DDR im Spiegel der Pädagogi-
schen Lesungen 
Between drill and campfire romance – military education and in-
struction at auxiliary schools in the GDR as reflected in the peda-
gogical readings 

Zusammenfassung 
Im Schuljahr 1978/79 wird ein Unterrichtsfach Wehrerziehung an Allgemeinbildenden Polytechnischen Oberschulen 
(POS) der DDR eingeführt. Mit diesem Schritt erreicht die Integration wehrerzieherischer Elemente in die Bildungs-
biografie junger Menschen ihren Höhepunkt. An den Hilfsschulen des Landes allerdings wird dieses Fach nicht curri-
cular verankert – hier findet Wehrunterricht erst im Rahmen der beruflichen Ausbildung statt. Bis heute ist nur wenig 
darüber bekannt, wie Wehrerziehung und Wehrunterricht bei Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen gestaltet 
wurden. Hinweise darauf finden sich in bisher nicht analysierten Erfahrungsberichten, den Pädagogischen Lesungen. 
Hier werden die theoretischen Postulate der Wehrerziehung im schulischen Kontext der Hilfsschule ebenso beschrie-
ben wie das didaktisch-methodische Vorgehen unter Berücksichtigung der kognitiven Beeinträchtigungen. Als zentra-
ler Ankerpunkt erweist sich ein spezifischer Integrationsbegriff, der die Verteidigung des Vaterlandes sowohl zur 
Pflicht eines in die Gesellschaft integrierten Menschen macht als auch zu einem zentralen Element des Gelingens von 
Integration. Zur Kontextualisierung der Thematik stellt der vorliegende Beitrag zunächst die Entwicklung der schuli-
schen Wehrerziehung für Kinder und Jugendliche bis hin zum Wehrunterricht dar und präsentiert anschließend Lehr-
werke, -pläne und Unterrichtshilfen zum Thema Wehrunterricht. 

Abstract 
In school year 1978/79, a subject “military education” is introduced at the GDR’s general polytechnic secondary schools (POS). With this 
step, the anchoring of elements of military education in the educational biographies of young people reaches its peak. At the country's special 
needs schools, however, this subject is not anchored in the curriculum – here, military education is taught as part of vocational training only. 
Until today, little is known about how military education and military instruction was designed for young people with cognitive impairments. 
References to this can be found in experience reports not yet analyzed, the Pedagogical Readings. Here, the theoretical postulates of military 
service education in the school context of special needs school are described as well as the didactic-methodological procedure in consideration 
of the cognitive impairments. A specific concept of integration proves to be a central anchor point, which makes the defense of the fatherland 
both a duty of a person integrated into society and a central element of successful integration. In order to contextualize the topic, the present 
contribution first of all presents the development of school-based military education for children and adolescents up to the level of military 
education and presents textbooks, plans and teaching aids from the context of military education. 
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1. Einführung
Der gemeinsame Sieg über das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg bedeutet 
sowohl für die USA als auch für die Sowjetunion einen großen politischen Machtgewinn. Spätes-
tens ab diesem Zeitpunkt erlangen beide Staaten eine hohe weltpolitische Bedeutung. Während die 
westlichen Alliierten Frankreich, Großbritannien und die USA weitgehend zusammenarbeiten, 
werden Misstrauen, Skepsis und Abneigung gegenüber der Sowjetunion immer deutlicher. Die an-
gestrebte neue Gesellschaftsordnung, verbunden mit der politischen Wertevorstellung des Kom-
munismus, wird durch das kapitalistische System der westlichen Bündnispartner bald als direkte 
Bedrohung wahrgenommen. Die Alliierten, soeben noch Bündnispartner, stehen sich nun in einem 
Konflikt gegenüber, der sich ab 1947 allmählich zu einem „Kalten Krieg“ ausweiten soll. Die Front 
dieses Konflikts verläuft direkt durch das geteilte Deutschland. Schon bald werden zur Sicherung 
dieser Grenzlinie in Deutschland verschiedene militärische Organisationen gegründet, die Wäh-
rungsreform der Trizone im Jahr 1948 und die Berlinblockade 1948/49 verstärken den Konflikt 
weiter. Mit der Gründung der beiden Staaten BRD und DDR 1949 ist die Spaltung Deutschlands 
manifestiert. Die von der UdSSR politisch abhängige Führung der DDR sucht nach Wegen der 
Legitimation und der eigenen Machtsicherung. In den 1950er und 1960er Jahren verschärfen di-
verse Zäsuren, so etwa die Gründung der Nationalen Volksarmee im Jahr 1956 und der Bau der 
innerdeutschen Grenze im Jahr 1961, die Differenzen zwischen beiden deutschen Staaten weiter. 
Global relevante Ereignisse in anderen Ländern, darunter die Kubakrise im Jahr 1962 und der 
niedergeschlagene „Prager Frühling“ in der Tschechoslowakei im Jahr 1968, führen zu weiterer 
Anspannung im Kalten Krieg. Für den Machterhalt der DDR nach außen wird es unabdingbar, die 
Bereitschaft ebenso wie die Fähigkeit zur Verteidigung auch außerhalb der Nationalen Volksarmee 
rasch aufzubauen und weiterzuentwickeln.1  

Zunächst sind derlei vormilitärische Aspekte weitestgehend im außerschulischen Bereich angesie-
delt. Ab Mitte der 1960er Jahre wird die schulische Ausbildung direkt fokussiert und erste Überle-
gungen angestellt, die Wehrerziehung ebenso wie in anderen sozialistischen Staaten, explizit in den 
Unterrichtskanon zu integrieren. Die Rolle der Jugend, betont Heinz Hoffmann, Armeegeneral 
und von 1961 bis 1985 Minister für Nationale Verteidigung der DDR, 1978 und damit unmittelbar 
vor der Einführung der Wehrerziehung als Schulfach, „als erstrangige, fundamentale Frage bei der 
Erfüllung des militärischen Klassenauftrages [...], der uns vom IX. Parteitag der SED gestellt 
wurde“ (Nawrocki, 1978, S. 1-2). 

In der Folge der beschriebenen politischen Prozesse ist die gesamte Bildungsbiografie junger Men-
schen in der DDR von Elementen der Wehrerziehung durchdrungen (Sachse, 2000).2 Dabei kann 
zwischen einem außerschulischen und einem schulischen Bereich unterschieden werden: Ersterer 
umfasst wehrerzieherische Elemente außerhalb der Schule, etwa in der Gesellschaft für Sport und 
Technik (GST) oder in anderen Massenorganisationen. Im schulischen Rahmen wiederum ist zwi-
schen einem außerunterrichtlichen Bereich (z. B. Arbeits- und Interessengemeinschaften) und der 
konkreten Umsetzung im Rahmen des Unterrichts, ab dem Schuljahr 1978/79 für Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 9 und 10 an Allgemeinbildenden Polytechnischen Oberschulen (POS) 
explizit in einem Fach Wehrunterricht, zu differenzieren. An den Allgemeinen Hilfsschulen beginnt 

1 Bewaffnete Kräfte waren für den Machterhalt der SED, sowohl zum Schutz gegen innere Bedrohungen wie z.B. 
der Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 und gegen äußere Bedrohungen z.B. in Form einer unmittelbaren Kriegs-
vorbereitung des Westens in der Wahrnehmung der SED-Führung, welche deutlich durch sowjetische Erfahrungen 
im russischen Bürgerkrieg beeinflusst war, von elementarer Bedeutung (Diedrich, 2003). 

2  Dabei sei der „Eindruck von Geschlossenheit, Systematik, Nachhaltigkeit, lebenslanger Verfügbarkeit und Perfek-
tion“ laut Wiegmann (2018, S. 212-223) stark zu hinterfragen, nicht zuletzt, weil er durch (zeitgenössische) Befra-
gungsergebnisse stark konterkariert würde. 

Dieses Werk ist lizenziert unter einer
Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine 
Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.



Schriftenreihe der Arbeitsstelle Pädagogische Lesungen an der Universität 
Rostock | Nr.11/2021 | ISSN 2627-9568  

Seite 3 von 24 

der explizite Wehrunterricht erst mit der Berufsausbildung (an Berufshilfsschulen). Ebenso gibt es, 
anders als in der DDR sonst üblich, keine eigenen Lehrwerke oder -pläne für diese Zielgruppe. Bis 
heute ist nur sehr wenig darüber bekannt, wie sich Wehrerziehung und Wehrunterricht bei Jugend-
lichen mit kognitiven Beeinträchtigungen vollzog. An diesem Desiderat setzen die folgenden Be-
trachtungen an.  

Im vorliegenden Beitrag wird, nach einer Darstellung zentraler Begriffe, zunächst die Entwicklung 
der schulischen Wehrerziehung für alle Kinder und Jugendlichen bis hin zum Wehrunterricht um-
rissen, ebenso werden Lehrwerke, -pläne und Unterrichtshilfen aus dem Kontext Wehrunterricht 
vorgestellt. Im Anschluss werden ausgewählte Pädagogische Lesungen zu Fragen der Wehrerzie-
hung aus dem Bereich der Hilfs- und Berufshilfsschulen analysiert. Aus diesen Erfahrungsberich-
ten ergeben sich zahlreiche Hinweise darauf, wie die theoretischen Postulate der Wehrerziehung 
im schulischen Kontext bei Hilfsschüler*innen umgesetzt wurden, welche Kompetenzen fokus-
siert und wie dabei die Spezifika der Schülerschaft didaktisch und methodisch berücksichtigt wur-
den.  

2. Zur Entwicklung der sozialistischen Wehrerziehung an Schulen bis zum
Wehrunterricht als Unterrichtsfach

Der Begriff „Wehrerziehung“ beschreibt eine komplexe vormilitärischen Ausbildung, das in einem 
biographisch gestaffelten System neben dem schulischen auch alle anderen gesellschaftlichen Be-
reiche umfasst. Als übergeordnete Aufgabe der Wehrerziehung wird die Entwicklung des Wehrbe-
wusstseins beschrieben. Sozialistisches Wehrbewusstsein umfasst „Erkenntnisse, Einstellungen, Emo-
tionen sowie Willensakte und Überzeugungen hinsichtlich der Verteidigung des Sozialismus [...] 
[und] äußert sich im bewußten persönlichen Beitrag zur Verteidigung des sozialistischen Vaterlan-
des“ (Ilter, Herrmann & Stolz, 1974, S. 30). Das sozialistische Wehrbewusstsein gilt als maßgebli-
che Basis für Wehrmoral, Wehrmotivation, Wehrbereitschaft und Wehrfähigkeit. 

Wehrmoral umfasst „die sittliche Haltung und moralische Auffassung zur sozialistischen Landesver-
teidigung [...], drückt sich in der Einstellung zum Dienst in den bewaffneten Kräften [...] aus und 
bringt den Willen zum Sieg über den Aggressor als Kampfmoral zum Ausdruck“ (Ilter et al., 1974, 
S. 31). In der Wehrmotivation wird die entscheidende Grundlage für die Wehrbereitschaft gesehen.
Hier geht es um die „Herausbildung von Motiven, in denen die Verteidigung des Sozialismus [...]
und der Wehrdienst als höchste Form der Verwirklichung des Verfassungsauftrages zum Schutze
des Sozialismus angesehen wird“ (Ilter et al., 1974, S. 30). „Sozialistisches Wehrbewusstsein, Wehr-
moral und Wehrmotivation bilden eine dialektische Einheit, die in der Wehrbereitschaft zum Aus-
druck kommt“ (Ilter et al., 1974, S. 33). Unter Wehrbereitschaft wird schließlich das „stabilisierende
Bereitsein zur Wehrbefähigung und zur Abwehr von Aggressionshandlungen und Anschlägen ge-
gen die sozialistische Ordnung“ (Ilter et al., 1974, S. 34) verstanden. „Sie ist ein Wesenszug der
sozialistischen Persönlichkeit und Ausdruck eines entwickelten Wehrbewußtseins [...]. Sie ist ein
Komplex wehrpolitischer und moralischer Überzeugungen und Verhaltensweisen. Charakteristisch
für die Wehrbereitschaft der Persönlichkeit ist die Einheit von Erkennen, Bekennen und Tat“ (Ilter
et al., 1974, S. 34-35). Wehrfähigkeit hat die Wehrbefähigung zum Ziel, ihre Erlangung versteht
sich damit als Prozess der Aneignung von für die Landesverteidigung einschließlich der Zivilver-
teidigung benötigten speziellen Kenntnissen, Fähigkeiten und Gewohnheiten.

Innerhalb des Entwicklungszeitraums von 1949 bis 1989 hat sich der Begriff „Wehrerziehung“ in 
seinen Schwerpunkten mehrfach verändert und kontinuierlich ausdifferenziert, bis er im schuli-
schen Kontext sowohl die physische und militärpraktisch-technische Ausbildung als auch die Her-
ausbildung spezifischer politisch-moralischer Aspekte umfasst. In einem engen Begriffsverständnis 
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bezieht sich Wehrerziehung auf die vormilitärische Ausbildung im Sinne einer Erlangung von 
Wehrfähigkeit. In diesem Sinne geht es um militärpraktische Übungen zur Vorbereitung auf eine 
militärische (und wehrsportliche) Grundausbildung in der Nationalen Volksarmee der DDR 
(NVA), gleichzeitig um die Ausformung von Wehrbereitschaft und Wehrmotivation mit dem Ziel 
der Gewinnung von Berufsnachwuchs für die NVA. In einem weiten Begriffsverständnis umfasst 
Wehrerziehung ebenso Funktionen, Aufgaben und Ziele einer wehrpolitischen Erziehung im Sinne 
eines ideologischen Erziehungsprogrammes. Hier wird nicht auf eine militärische Verwendbarkeit 
reduziert, sondern es geht in mindestens gleichem Maße um die Förderung eines spezifischen Be-
wusstseins, in diesem Sinne auch um eine Wehrbereitschaft. In den Kontext eines solchen weiter 
gefassten Verständnisses von „Wehrerziehung“ lassen sich vielfältige Elemente der allgemeinen 
ideologischen Durchdringung des Unterrichts in anderen schulischen Fächern einordnen.3 Der 
Wehrunterricht ist eine spezifische, (schul-)curricular verankerte Form der Wehrerziehung in einem 
eigenen Unterrichtsfach.  

Die historischen Entwicklungslinien des Gesamtkonzepts Wehrerziehung im schulischen Bereich 
lassen sich in mehrere Etappen unterteilen. Kern der Veränderung ist eine Verschiebung des 
Schwerpunktes von der physischen Vorbereitung des Wehrdienstes sowie militärpraktischen Kom-
ponenten hin zur Verstärkung der politisch-ideologischen Erziehung. Der Beginn einer ersten 
Etappe lässt sich in den 1950er Jahren verorten, gleichwohl die vormilitärische Ausbildung im 
Schulwesen zu diesem Zeitpunkt noch keinen systematischen Charakter hat (Sachse, 1996). Ak-
teur*innen der vormilitärischen Ausbildung im Sinne militärpraktischer und wehrsportlicher In-
halte sind hier die 1952 gegründete Gesellschaft für Sport und Technik (GST) sowie die Freie 
Deutsche Jugend (FDJ). Die Institutionen der Volksbildung fokussieren dahingegen auf die „pat-
riotische“ im Sinne einer ideologischen Erziehung. Ab Beginn der 1960er Jahre wird die vormili-
tärische Ausbildung sukzessive in das schulische Leben integriert, womit eine weitere Etappe be-
ginnt. Eine wesentliche Rolle hierbei spielen auch weiterhin FDJ und GST. Sie organisieren, in 
Form von Arbeits- und Interessengemeinschaften, wehrsportliche Ausbildung und Wettkämpfe 
sowie die Beschäftigung mit militärtechnischen Aspekten, z.B. mit Funk- und Kraftfahrzeugtech-
nik. Gleichzeitig werden Disziplinen wie „Schießen“ und „militärischer Mehrkampf“ in die Sport-
festprogramme der Schulen aufgenommen. Im Großen und Ganzen verbleibt die vormilitärische 
Ausbildung jedoch noch im Freizeit- bzw. außerunterrichtlichen Bereich. Gegen Ende der 1960er 
Jahre kommt es zu einer Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Volks-
bildung (MfV) sowie den Massenorganisationen FDJ und GST. Organisiert durch die FDJ und 
flankiert durch die GST werden von 1968 an, dies als eine weitere Etappe, mit Schulen gemeinsam 
jährlich die sogenannten Hans-Beimler-Wettkämpfe durchgeführt, an denen Schüler*innen der 8. 
bis 10. Klasse teilnehmen. Sowohl bei diesen als auch beim „Manöver Schneeflocke“ und bei „Sig-
nal DDR“ handelt es sich um wettkampfartig organisierte Veranstaltungen mit wehrsportlichem 
Schwerpunkt. Zentrale Elemente sind Geländespiele und Orientierungsmärsche mit militärischen 
Inhalten, das Sportschießen mit Luft- und Kleinkalibergewehren sowie der Zivilverteidigung die-
nende Aufgabenstellungen, u.a. im Bereich der Ersten Hilfe. Vor den Wettkämpfen finden Veran-
staltungen zur politisch-ideologischen Schulung statt. Diese Aktivitäten können als eine Art „Ju-
gendarbeit“ verstanden werden, deren Ziel zum einen die wehrsportliche Ertüchtigung, zum ande-
ren aber immer auch die Bewusstseinsbildung ist. Für diese Ziele werden die natürlichen Interessen 
der Jugendlichen funktionalisiert, indem z. B. die GST die Möglichkeiten zur intensiven Beschäfti-
gung mit Fahrzeugtechnik oder auch exotischeren Disziplinen wie Segelflug etc. bietet. Außerdem 

3  So widmet sich das ganze Kapitel 2 der Handreichung zur sozialistischen Wehrerziehung den Möglichkeiten der 
Wehrerziehung im Unterricht (knapp die Hälfte des Buches), wobei in Unterkapiteln beinahe das gesamte Fächer-
spektrum thematisiert wird. 
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werden emotionale Momente initiiert und genutzt. In einer Art „Soldatenromantik“ sitzt man ge-
meinsam an Lagerfeuern, bereitet gemeinsam Essen zu, singt gemeinsam Lieder, träumt gemein-
sam von einer Zukunft in Frieden und Gerechtigkeit. All diese Erlebnisse und Erfahrungen gilt es 
dann, so der Rückbezug auf das Kernanliegen, durch jede*n und gemeinsam zu verteidigen, ggf. 
auch unter Einsatz militärischer Mittel. 

Ende der 1960er Jahre verstärkt sich -im Rahmen dieser Etappe- auch die schrittweise Integration 
vormilitärischer Ausbildung in den Schulunterricht, was das Prinzip der freiwilligen Teilnahme da-
ran nach und nach aufhebt.4 Das Bildungssystem wird in einer nächsten Etappe, nun sukzessive 
zum organisatorischen Zentrum der vormilitärischen Ausbildung. Beginnend mit den Erweiterten 
Oberschulen (EOS) sowie den Berufsschulen wird die Teilnahme an der vormilitärischen Ausbil-
dung verpflichtend.5 Dabei wird diese für Jungen durch die GST organisiert, die Sanitätsausbildung 
für die Mädchen durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Die Verantwortung der Massenorgani-
sationen (GST, FDJ) gegenüber dem Bildungssystem nimmt (in diesem Gegenstandsbereich) ab, 
das System der Zivilverteidigung wird an Schulen installiert (Sachse, 2000). Im Jahr 1973 führt man 
an den Polytechnischen Oberschulen (POS) die sog. Arbeitsgemeinschaften Wehrerziehung ein, 
die in Zusammenarbeit mit der NVA und den Massenorganisationen organisiert werden. Sie kön-
nen nach Sachse (2000) als „Vorläufer“ des Wehrunterrichts gelten, dessen Einführung bereits ab 
Mitte der 1970er Jahre vorbereitet wird. Mit der Direktive des Ministeriums für Volksbildung zur 
Einführung und Gestaltung des Wehrunterrichts an den allgemeinbildenden Polytechnischen 
Oberschulen vom 1. Februar 19786 ist der Aufbau der vormilitärischen Ausbildung für Kinder und 
Jugendliche organisatorisch abgeschlossen (Direktive Nr. 3, 1978) Mit dem Schuljahr 1978/79 be-
ginnt die schrittweise Einführung dieser an allen POS, was wiederum eine neue Etappe markiert. 
Damit werden für den schulischen Bereich die militärpraktische und die ideologische Erziehung 
zu einem Gesamtkonzept verbunden. Interessengruppen zur Beschäftigung mit militärtechnischen 
und wehrsportlichen Elementen im Freizeitbereich bleiben zwar erhalten, verlieren für das Ge-
samtkonzept der schulischen Wehrerziehung aber an Bedeutung. Auffällig ist, dass die Bestrebun-
gen zur Stärkung der Wehrerziehung zu einem Zeitpunkt kulminieren, der von einer gewissen Ent-
spannungspolitik geprägt ist.  

4  Das bis zum Ende der DDR für den Bildungsbereich grundlegende Gesetz enthält keinen expliziten Verweis auf 
die Wehrerziehung, aber es wird mehrfach deutlich betont, dass es eine Erziehung „zur Bereitschaft, die Errun-
genschaften ihrer sozialistischen Heimat zu verteidigen“ fokussiert (Gesetz über, 1965, § 25 Absatz 3). 

5  Ab dem Schuljahr 1968/69 müssen alle Schüler der genannten Bildungsstätten eine wehrerzieherische Ausbildung 
absolvieren. Die Mädchen durchlaufen in einem Kompaktkurs von ein bzw. zwei Wochen einen Lehrgang zur 
Zivilverteidigung, die Jungen eine vormilitärische Ausbildung in Lagern oder im Rahmen von in die Schule inte-
grierten Ausbildungsobjekten. Ab 1973 wird ein zwölftägiger Lehrgang festgelegt (Koch, 2000, S. 14). 

6  „Der Beschluß zur Einführung des Wehrunterrichts für die Jugendlichen der 9. und 10. Klassen geht davon aus, 
daß der Wehrunterricht obligatorischer Unterricht ist. Im § 4 des Bildungsgesetzes ist geregelt, daß sich die Ober-
schulpflicht auf den regelmäßigen Besuch des lehrplanmäßigen Unterrichts, die Teilnahme an den vom Ministerium 
für Volksbildung obligatorisch erklärten Veranstaltungen der Schule erstreckt.“ (Direktive Nr. 3 des Ministers für 
Volksbildung zur Einführung und Gestaltung des Wehrunterrichts für Schüler der Klassen 9 und 10 der zehnklas-
sigen allgemeinbildenden Polytechnischen Oberschule der DDR – Grundsatzdirektive vom 1.2.1978) (BArch, Dr 
2/14277, unpag. Hinweise der Direktoren der allgemeinbildenden Polytechnischer Oberschule der DDR zur Ein-
führung des Wehrunterrichts). Dies ist vor dem Hintergrund des neuen Gesetzes über die Landesverteidigung zu 
verstehen, welches am 13.10.1978 in der Volkskammer der DDR verabschiedet wurde und somit das 1970 formu-
lierte Gesetz der Zivilverteidigung ablöste. Es handelt sich um einen Zeitabschnitt erneuter Anspannung und Be-
drohungswahrnehmung der DDR. Die Phase der politischen Entspannung und Annäherung zwischen den beiden 
deutschen Staaten, die durch die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) in Helsinki 
1973 eingeläutet wurde, fand hier ein Ende. 
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Bereits der Grundlagenvertrag mit der BRD im Jahr 19727 verbessert die innerdeutschen Bezie-
hungen. Bekräftigt wird dies 1975 durch die Unterzeichnung der Schlussakte der KSZE8 in Hel-
sinki. Im Gegenzug für die Anerkennung ihrer territorialen Grenzen stimmt die DDR einer Ach-
tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu. Allerdings werden diese Zugeständnisse von 
der Bevölkerung umfassender interpretiert als von der SED-Führung gemeint, so dass aus deren 
Perspektive ein Gegensteuern nötig wird. Die Einführung der Wehrerziehung als Schulfach ist 
daher nicht auf die Sicherstellung der Verteidigung nach außen zu reduzieren, sondern hat durchaus 
auch eine innenpolitische Dimension.  

Das gesamte Begriffsgebäude der Wehrerziehung vor der Einführung des Unterrichtsfaches rekur-
riert auf die Verteidigung des Vaterlandes. Wehr(-erziehung) bleibt seiner ursprünglichen Wortbe-
deutung treu und auf „Ab-Wehr“ fokussiert (Siemens, 2015, S. 1-34).9 Die Argumentationsstruktur 
folgt dem Denkmuster des Kalten Krieges, insofern wird das binäre Freund-Feind-Bild in der 
Wehrerziehung ausschließlich auf den Ost-West-Konflikt bezogen. Von der kapitalistischen Welt 
gehe das stete Bestreben aus, alle sozialistischen Staaten in den Machtbereich des Imperialismus 
zurückzuführen. Lediglich die abschreckende Wirkung eines möglichen vernichtenden Gegen-
schlags durch die Armeen des Warschauer Paktes verhindere einen sofortigen Angriffskrieg durch 
die NATO. In diesem Sinne wird die Existenz der Armeen sozialistischer Staaten in den Schulma-
terialien ausschließlich mit dem Zweck der Verteidigung begründet.10 Die Grundlage für die Waf-
fenruhe ist in diesem Denkmuster des Kalten Krieges nur solange gesichert, wie das Gleichgewicht 
des Schreckens bzw. die MAD-Doktrin gewahrt bleibt.11 Neben ebenbürtiger Waffentechnik er-
fordere dies vor allem ein festes ideologisches Fundament, denn, so die Logik, wenn der „Feind“ 
mit Waffen nicht erfolgreich sein kann, agiere er stattdessen mit Worten, d.h. auf ideologischer 
Ebene, mit dem Ziel, die Wehrkraft zu zersetzen sowie Kampfmoral und Einsatzbereitschaft zu 
mindern. Aus diesem Grund müsse an erster Stelle die Erzeugung des Wehrbewusstseins stehen, 
im weiteren Sinne also eine ideologisch-politische Schulung, die um militärpraktische Kenntnisse 
und Fähigkeiten ergänzt wird. 

Mit der Einführung des Wehrunterrichts an den Schulen der DDR ist ein organisatorischer End-
punkt der Entwicklung erreicht. An Schulen werden nun militärpraktische und ideologische Anteile 
verbunden und die politisch-ideologische Erziehung gegenüber der physischen Wehrdienstvorbe-
reitung und Wehrdienstbereitschaft gestärkt, man spricht vom „Primat der richtigen Überzeugung“ 
(Siemens, 2015). Es handelt sich in der Gesamtschau auf die Wehrerziehung um den Abschluss 

7  Im Artikel 1 des Grundlagenvertrages werden gutnachbarliche Beziehungen auf Augenhöhe vereinbart. Artikel 3 
verpflichtet die Vertragspartner zu Gewaltverzicht und betont die Unverletzbarkeit der Grenzen (Vertrag über, 
1972). 

8  An der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) nahmen 25 Staaten teil. Neben einer 
Bestätigung der Souveränität der Grenzen, Gewaltverzicht, Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
wurden hierbei auch wirtschaftliche und kulturelle Fragen erörtert.  

9  Die Fokussierung auf das Element der Abwehr stellt Siemens in seiner Dissertation (2015) als den entscheidenden 
Unterschied zur Wehrerziehung in der NS-Diktatur heraus. In der DDR wurde die Wehrmotivation auf die Ver-
teidigung gegen einen „imperialistischen Feind“ fokussiert, im Nationalsozialismus auf Angriffs- und Eroberungs-
kriege (S. 1-34). 

10  Im Lehrmaterial Sozialistische Landesverteidigung 9/10 wird beispielsweise erklärt, dass die Arbeiterklasse bewaff-
nete Gewalt ablehnt, jedoch gezwungenermaßen zur Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes darauf zurück-
greifen muss (Hanisch & Mai, 1981, S. 8-9). 

11  Mutually assured destruction (MAD) ist ein im Kalten Krieg geprägter Begriff. Er bezeichnet ein dynamisches 
Gleichgewicht, innerhalb dessen wechselseitige Drohungen durch (atomares) Wettrüsten eine Eskalation zu einer 
direkten bewaffneten Auseinandersetzung (Heißer Krieg) verhindert. Frieden besteht, solange sich das Zerstö-
rungspotential beider Konfliktparteien die Waage hält. Um auszuschließen, dass bei einem Erstschlag des Feindes 
nicht alle eigenen Waffen vernichtet werden, sind diese in vielfacher Menge vorhanden (Overkill). Das Gleichge-
wicht des Schreckens wird zudem von einem stetigen technischen Wettrüsten begleitet (Böckle & Krell, 1984).  
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eines bereits Jahre vorher forcierten Entwicklungsprozesses der Wehrerziehung in allen Bildungs- 
und Erziehungsinstitutionen der DDR (Siemens, 2015). Für den Wehrunterricht werden für die 9. 
und 10. Klasse je vier Doppelstunden zu Fragen der Landesverteidigung festgelegt. Hinzu kommen 
in Klasse 9 für die Jungen zwölf Tage Wehrausbildung im Ausbildungslager und für die Mädchen 
ein zwölftägiger Zivilverteidigungslehrgang, in Klasse 10 für alle Schüler*innen drei „Tage der 
Wehrbereitschaft“. Letztere finden in den Winterferien statt, alle anderen Stunden sind in die Un-
terrichtszeit integriert. Das Fach bleibt für die Schüler*innen unbenotet. Der curricular verankerte 
Wehrunterricht hat geschlechtsspezifische Anteile. Während die (theoretischen) Stunden zu Fragen 
der Landesverteidigung gemeinsam stattfinden, werden bei der praktischen Ausbildung unter-
schiedliche Schwerpunkte gesetzt. Inhaltlicher Fokus für Jungen ist die vormilitärische Ausbildung, 
eng verbunden mit dem Ziel, sie für militärische Berufe zu gewinnen (Lehrplan Lehrgang, 1984). 
Für Mädchen liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf der Zivilverteidigung. Ziel ist hier „grundlegen-
des Wissen und Können zum richtigen Verhalten in Gefahrensituationen und zur Durchführung 
der erforderlichen Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der Hilfeleistung zu vermitteln, ihr 
physisches Leistungsvermögen zu festigen und ihre Verteidigungsbereitschaft weiter auszuprägen“ 
(Lehrplan Lehrgang, 1984, S. 7). Trotz dieser Differenzierung beinhalten beide Ausbildungsstränge 
auch Elemente des jeweils anderen (Lehrplan Lehrgang, 1984). 

3. Lehr- und Lernmaterialien zur (schulischen) Wehrerziehung
Zum Zeitpunkt der Einführung des obligatorischen Wehrunterrichtes im Schuljahr 1978/79 kann 
noch nicht auf ein eigenes Lehrbuch für das Fach zurückgegriffen werden. Erschienen ist bis dato 
lediglich die „Handreichung zur sozialistischen Wehrerziehung“ (Ilter, Herrmann & Stolz, 1974). 
Mit dem „Wissensspeicher Wehrerziehung“ (Hanisch) erscheint 1979 ein eigentlich für die ab 1973 
bestehenden (freiwilligen) „Arbeitsgemeinschaften Wehrerziehung“ vorgesehenes Werk, das nun-
mehr auch im Wehrunterricht Anwendung findet (Hanisch, 1981, S. 5). Erst 1981 wird mit der 
Stoffsammlung „Sozialistische Landesverteidigung“ ein speziell für das Fach in den Klassen 9 und 
10 konzipiertes Lehrbuch zugelassen. Ab 1984 übernimmt die Veröffentlichung „Lehrgang Zivil-
verteidigung für die Klasse 9“ die Funktion eines Lehrplans. Es folgen weitere methodische Hin-
weise und Unterrichtsmaterialien. Fast zeitgleich wird die „Unterrichtshilfe für die Zivilverteidi-
gung Klasse 9“ für Lehrer*innen (Fromm, 1985b) veröffentlicht. Im Folgenden werden die inhalt-
lichen Schwerpunkte der schulisch relevanten Lehr- und Lernmaterialien in chronologischer Rei-
henfolge zusammengefasst.  

3.1 Handreichung zur sozialistischen Wehrerziehung (1974) 
Im Jahr 1974 erscheint die „Handreichung zur sozialistischen Wehrerziehung“ die neben dem Un-
terricht auch außerschulische Aspekte thematisiert. Das von Stolz, Ilter und Herrmann 1974 im 
Auftrag des Ministeriums für Volksbildung herausgegebene Werk richtet sich an Lehrer*innen, 
Pionierleiter*innen, Funktionär*innen der FDJ und weiteres pädagogisches Personal, das mit der 
außerschulischen und schulischen Wehrerziehung betraut ist. Helmut Stolz beschäftigt sich in sei-
nen seit den 1960er Jahren erschienenen Publikationen ausführlich mit Pädagogik, Erziehungsalltag 
und Kindheit in der DDR,12 darunter auch in einer gemeinsam mit Herrmann veröffentlichten 
pädagogischen Fachschrift (Stolz & Herrmann, 1967). Karl Ilter ist im Vorfeld Autor einiger Bei-
träge zur vormilitärischen Erziehung (beispielsweise Ilter, 1971). In der Handreichung, die sich 

12 Helmut Stolz veröffentlichte u. a. die Werke „Sollen wir zum Haß erziehen?“ (Stolz, 1956), „Über das Kind und 
seine sozialen Beziehungen in der DDR“ (Stolz, Hermann & Krüger, 1966), „Wie soll dein Kind sein?“ (Stolz, 
1983) und „Abriss zur Theorie der Sozialistischen Erziehungsprogrammes“ (Stolz, 1967). 
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direkt an praktisch tätige Pädagog*innen richtet, erfolgt zunächst eine Abhandlung zur Notwen-
digkeit der Landesverteidigung und der Wehrerziehung sowie eine Erörterung ihrer Ziele, Inhalte 
und Aufgaben. Den Anschluss bildet eine ausführliche Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten
(Ilter et al., 1974). Als Ziel der Wehrerziehung wird die Entwicklung des Wehrbewusstseins her-
ausgestellt, welches „Erkenntnisse, Einstellungen, Emotionen sowie Willensakte und Überzeugun-
gen hinsichtlich der Verteidigung des Sozialismus“ umfasse und sich „im bewußten persönlichen 
Beitrag zur Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes“ äußere (Ilter et al. 1974, S. 30). Im Wei-
teren geht es um Wehrmoral, Wehrfähigkeit und Wehrbereitschaft. Den Hauptteil des Buches bil-
den Anregungen, „wie die sozialistische Wehrerziehung im Unterricht der sozialistischen Schule 
erfolgen kann“ (Ilter et al., 1974, S. 44). Für beinahe das gesamte Fächerspektrum von Geschichte 
und Staatsbürgerkunde über Geografie, Deutsch, Russisch, Musik, Sport bis hin zu den naturwis-
senschaftlichen Fächern werden Möglichkeiten der Wehrerziehung im Unterricht erörtert. So 
könnten etwa im Geografieunterricht die Arbeit mit dem Kompass und das Entfernungsschätzen 
als Anknüpfungspunkt für militärische Intentionen dienen (Ilter et al., 1974). Im Musikunterricht 
sollten die Schüler*innen angeregt werden, selbstständig Rundfunksendungen wie die „Parade des 
Soldatenliedes“ zu hören (Ilter et al., 1974, S. 116). Im Deutschunterricht könne z. B. das Interesse 
jüngerer Kinder an Soldaten genutzt werden (Ilter et al., 1974). Es wird ergänzt, dass Wehrerzie-
hung nicht als etwas „Aufgepfropftes, Konstruiertes, [oder] ein ideologisches Schwänzchen“ wahr-
genommen werden dürfe (Ilter et al., 1974, S. 91). Auffällig ist, dass die Handreichung eindeutig 
einen unterrichtlichen Schwerpunkt verfolgt, wenngleich es noch nicht explizit um einen Wehrun-
terricht geht. Der außerunterrichtliche Teil nimmt in dieser Publikation nur einen verhältnismäßig 
geringen Umfang ein.  

3.2 Wissensspeicher Wehrausbildung (1981) 
1979 veröffentlicht das Militärgeschichtliche Institut der DDR Potsdam unter der Leitung von 
Wilfried Hanisch den 336 Seiten starken „Wissensspeicher Wehrausbildung“13, bereits 1981 er-
scheint die zweite Auflage. Hanisch ist seit 1961 an diesem Institut als Militärhistoriker im Rang 
eines Oberstleutnants beschäftigt. Ab 1982 ist er als Leiter der Abteilung „Militärgeschichte der 
DDR und anderer sozialistischer Staaten“ zuständig für die Integration von Politarbeit in die mili-
tärhistorische Forschung (Walckhoff, 1996). Der Wissensspeicher richtet sich an die „Arbeitsgrup-
pen Wehrerziehung“ der 9. und 10. Klasse, aber auch an alle anderen Schüler*innen in der Wehr-
erziehung und in der GST-Ausbildung (Hanisch, 1981). Das Buch beginnt mit einem theoretischen 
Teil zu Grundfragen der sozialistischen Landesverteidigung und einem beschreibenden Teil über 
NVA und Grenztruppen. Es folgen praxisnahe Teile zu Geländeausbildung, dem Leben unter feld-
mäßigen Bedingungen, Schutz vor gegnerischer Waffeneinwirkung, Schießausbildung und Schutz-
ausbildung.14 Der Schwerpunkt des „Wissensspeichers Wehrausbildung“ liegt auf der Darstellung 
der Vielfalt militärischer Aspekte mit dem Ziel, bei den Leser*innen Interesse oder gar Faszination 
zu erwecken. Militärpolitische und militärtheoretische Fragestellungen werden im Sinne der mar-
xistisch-leninistischen Ideologie mit der Zielsetzung beantwortet, die Jugend für den Wehrdienst 
zu motivieren. Die Notwendigkeit einer erhöhten Wehrbereitschaft wird durch den historischen 
Materialismus legitimiert. Hier werden Einzelaspekte herausgestellt und damit die Vorstellung eines 

13  Wissensspeicher gibt für beinahe das gesamte Fächerspektrum der DDR-Schule. Sie werden als ergänzendes Lehr-
material verstanden, mit ihrem zusammenfassenden Charakter eignen sie sich besonders zur Vorbereitung von 
Prüfungen. Wissensspeicher enthalten keine Aufgabenstellungen. 

14  Das Buch setzt sich aus Teilen des Handbuches Militärisches Grundwissen, des Handbuches der motorisierten 
Schützen und eines Lehrbuches für NVA-Soldaten, das hier zweitverwertet wurde, zusammen. Zudem finden sich 
Auszüge aus Veröffentlichungen des Deutschen Roten Kreuzes der DDR, z.B. „Grundlagen der Gesundheitshel-
fer“ und „Lehrbuch für den DRK-Gesundheitshelfer“ (Hanisch, 1981, S. 5). 
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gerechten Krieges geschaffen, der von einer bewaffneten Arbeiterklasse ausgehen muss. Konse-
quent durchziehen das Buch binäre Freund-Feind-Schemata. Zentrales Narrativ zur Begründung 
der sozialistischen Wehrerziehung ist eine dem Imperialismus zugesprochene Aggressivität. Daraus 
abgeleitet wird eine patriotische Pflicht, die den Hass gegenüber den imperialistischen Feinden des 
Volkes sowie eigene Opferbereitschaft beinhaltet (Hanisch, 1981). Ebenso aus dieser unterstellten 
Aggressivität abgeleitet werden die Notwendigkeit für die Wehrerziehung und der Gewinnung des 
militärischen Nachwuchses. Die den Text rahmenden Abbildungen untermauern die Botschaft, 
etwa wenn Soldaten symbolisiert und die SED-Mitglieder unter ihnen rot hervorgehoben werden 
(Hanisch, 1981). Dem am Anfang stehenden Teil mit ideologischen Inhalten folgen Überblicke 
über die Waffensysteme der NVA und der Grenztruppen der DDR. Es ist davon auszugehen, dass 
Schüler*innen mit diesem Buch zunächst insbesondere in der außerschulischen bzw. außerunter-
richtlichen Arbeit (z. B. beim Besuch eines Wehrkabinetts) in Kontakt kommen,15 ehe es dann 
intensiv für den Wehrunterricht genutzt wird. Bereits 1982 erscheint die 2. Auflage.  

3.3 Stoffsammlung Sozialistische Landesverteidigung, Klasse 9 und 10 (1981) 
Das 1981 ebenfalls unter der Leitung von Wilfried Hanisch erschienene Schulbuch „Sozialistische 
Landesverteidigung – Stoffsammlung für die Klassen 9 und 10“ richtet sich auf seinen insgesamt 
64 Seiten direkt an die Schüler*innen der genannten Klassenstufen (Hanisch & Mai, 1981). Das 
Buch hat weniger den Charakter eines klassischen Lehrbuches, sondern ist lexikalisch aufgebaut. 
Es gliedert sich in zwei Teile: Der erste verhandelt die Grundfragen der sozialistischen Landesver-
teidigung, der zweite konkret die NVA und die Grenztruppen. Die Inhalte sind bis auf wenige 
Punkte identisch mit dem „Wissensspeicher Wehrausbildung“, wobei dieses Buch aber direkt für 
den Unterricht konzipiert ist. Es ist weniger umfangreich als der „Wissensspeicher“ und enthält 
wiederum keine konkreten Aufgabenstellungen. Die Kapitel Geländeausbildung, Schutz vor geg-
nerischer Waffenwirkung und Schutzausbildung fehlen, was sich vermutlich aus der Fokussierung 
auf den Schulunterricht erklärt. Die Werbung für eine spätere militärische Laufbahn nimmt einen 
erheblichen Teil des Buches ein. Es ist davon auszugehen, dass das Buch flächendeckend in der 
DDR von Lehrer*innen für den Unterricht genutzt wird, was auch den handlichen Umfang be-
gründet.  

3.4 Lehrplan Lehrgang Zivilverteidigung, Klasse 9 (1984)  
Anders als für den Wehrunterricht erscheint 1984 ein Lehrplan „Lehrgang Zivilverteidigung“, vor-
gesehen für die Klassenstufe 9. Auskunft über seine Autor*innen gibt diese Publikation nicht. 
Nachdem zunächst Ziele und Aufgaben der Zivilverteidigung vorgestellt werden, widmet sich das 
24 Seiten umfassende Heftchen den sieben Stoffeinheiten „Zivilverteidigung – Sache der gesamten 
sozialistischen Gesellschaft und ihrer Bürger“, „Schutzausbildung“, „Selbst- und gegenseitige 
Hilfe“, „Geländeausbildung“, „Ordnungsübungen“, „Sportausbildung“ und „Abschlussübung“ 
(Lehrplan Lehrgang, 1984). Dem Lehrpersonal werden am Anfang ein kurzer Überblick zu Me-
thoden und zahlreiche Ratschläge für die Organisation des Unterrichts unterbreitet. Der Schwer-
punkt des Lehrmaterials liegt auf der Vermittlung des korrekten Verhaltens in Gefahrensituationen 
und bei der Beseitigung ihrer Folgen. Zum Ziel der Zivilverteidigung werden der Schutz vor Ka-
tastrophen und Havarien sowie der Verteidigungsfall erklärt. Der Lehrplan sieht vor, Theorie und 
Praxis miteinander zu verknüpfen, was durch das Einüben von Handlungsabläufen geschehen soll 
(Lehrplan Lehrgang Zivilverteidigung, 1984). Die Übergänge zum Wehrunterricht sind fließend: 

15  Derartige Publikationen wurden den Schulen durch die GST oder das Wehrkreiskommando zur Verfügung gestellt. 
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„Bei der Gestaltung des Unterrichts ist davon auszugehen, daß Schüler bereits in anderen Unter-
richtsfächern und im bisherigen Wehrunterricht mit einigen Inhalten des Lehrgangs Zivilverteidi-
gung vertraut gemacht wurden“ (Lehrplan Lehrgang Zivilverteidigung, 1984, S. 9). 

Nach einem verhältnismäßig übersichtlichen ideologischen Theorieteil von nur drei Stunden, der 
unter den Schlagwörtern „Sicherung des Friedens – militärische Disziplin und Ordnung“ (Lehrplan 
Lehrgang Zivilverteidigung, 1984, S. 12) zusammengefasst werden kann, widmet sich der Text den 
eigentlichen Lerninhalten. Diese beginnen mit der Schutzausbildung. Innerhalb von 15 Unter-
richtsstunden sind die Schüler*innen mit der Bevölkerungsschutzmaske, dem Verhalten im Schutz-
raum bzw. der Suche nach einer geschützten Unterbringung sowie dem Bergen verschütteter Men-
schen vertraut zu machen (Lehrplan Lehrgang Zivilverteidigung, 1984). Für die anschließenden 15 
Unterrichtsstunden sieht der Plan vor, den Schüler*innen die Unterschiede der Sirenentypen und 
der Alarmsignale zu vermitteln, so u.a. Signale zu Feuer, Katastrophen, drohenden Gefahren, Luft-
alarm, chemischem Alarm sowie Entwarnung. Das Schulgebäude wird direkt in die Unterrichtsge-
staltung einbezogen, indem dort ein Schutzraum ausgestattet bzw. ein vorhandener Schutzraum 
genutzt wird. Neben dem Bergen von Menschen (Lehrplan Lehrgang Zivilverteidigung, 1984) soll 
an dieser Stelle auch der Umgang mit Bränden (z. B. durch das Bilden einer Eimerkette) vermittelt 
werden. Anschließend sind weitere 15 Stunden dem Thema Selbst- und gegenseitiger Hilfe gewid-
met. Die Schüler*innen sollen lernen, mit Schocksituationen umzugehen sowie Ursachen und An-
zeichen eines Schocks zu erkennen. Ebenso wird das korrekte Verhalten zur Schockverhütung, bei 
Bewusstlosigkeit, bei Atem- und Kreislaufstillstand, Fixierung, Schienen, Verbrennungen und che-
mischen Gefahren gelehrt (Lehrplan Lehrgang Zivilverteidigung, 1984). Die folgenden 14 Stunden 
dienen der Geländeausbildung, was die Themen Orientierung, Tarnung, Deckung und Lesen von 
Marschskizzen einschließt. Die Schüler*innen üben das Hinlegen, das Aufstehen, aufrechtes und 
gebücktes Gehen, das Kriechen, Sprünge, das Entfernungsschätzen und lernen die Himmelsrich-
tungen zu lesen (Lehrplan Lehrgang Zivilverteidigung, 1984). Die sogenannten Ordnungsübungen 
sind auf Kommando diszipliniert, schnell und exakt auszuführen. Die Schüler*innen erlernen mi-
litärische Befehle und das „Herantreten an den Vorgesetzten“, sowohl einzeln als auch in der 
Gruppe (Lehrplan Lehrgang Zivilverteidigung, 1984, S. 21). Anschließend sieht der Lernplan eine 
Sportausbildung im Umfang von 14 Unterrichtsstunden vor. Geschult werden u.a. die Reaktions-
fähigkeit, das Klettern und das Überwinden von Hindernissen. Sport, so der Grundgedanke, för-
dere die Entwicklung von positiven Charaktereigenschaften der Schüler*innen sowie spezifische 
Willenseigenschaften. Dazu werden Mut, Beharrlichkeit, Anstrengungsbereitschaft, Kollektivität 
und Hilfsbereitschaft gezählt. Ziel sei es daher nicht nur, Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit zu 
erhöhen, sondern durch Sport auch militärische Disziplin und Ordnung zu gewinnen. Den Lehr-
kräften wird empfohlen, den gesamten Lehrgang über einen militärischen Ton zu wahren, für Dis-
ziplin zu sorgen und dafür einen straffen Führungsstil zu nutzen. Dabei soll auf aus dem Sportun-
terricht bereits bekannte Ordnungsübungen16 aufgebaut werden. In einer sechsstündigen Ab-
schlussprüfung werden die Lerninhalte der insgesamt 72 Unterrichtsstunden abgefragt und auf 
praktische Anwendbarkeit hin erprobt. Beendet wird der Lehrgang mit einem Appell. 

16  Ordnungsübungen, an anderer Stelle auch Ordnungsformen genannt, bezeichnen eine Stoffeinheit für den Sport-
unterricht, in der Schüler*innen die disziplinierte, schnelle und exakte Ausführung von Kommandos erlernen sol-
len. Konkrete Beispiele sind z.B. das Einnehmen einer Grundstellung, Blickwendung oder das Herantreten an 
einen Vorgesetzten. Das Ministerium für Volksbildung hat eigens für diesen Zweck eine Anleitung herausgegeben, 
die sich an der Dienstvorschrift 010/0/001/Exerzieren des Ministeriums für Nationale Verteidigung vom 
1.11.1973 orientiert und von Klassenstufe 1 bis 12 gegliedert verschiedene Kommandos auflistet. (Quelle oder 
Lehrplan angeben und ggf. ins LV aufnehmen.). 
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3.5 Zu Fragen der Sozialistischen Landesverteidigung, Klasse 9 (1982) 
Um den Lehrkräften für die Durchführung des Wehrunterrichtes weitere didaktische Hinweise an 
die Hand zu geben, werden in den Jahren 1982 und 1983 vier Hefte mit fachlich-methodischen 
Hinweisen veröffentlicht. Die Leitung der Herausgabe dieser Publikationen übernimmt Joachim 
Lück. Die Autoren Kurt Mai, Theo Reck und Werner Schmidt verfassen ein Heft zum grundle-
genden Wissen zur Wehrerziehung (Heft 1). Es werden die Streitkräfte der DDR vorgestellt und 
die Notwendigkeit erörtert, warum die Republik verteidigt werden muss (Mai, Reck & Schmidt, 
1982). Das Heft schließt mit zwei ausgewählten Friedensgedichten ab (Mai et al. 1982). Kurt Mai, 
Lothar Unger und Günter Wohler erarbeiten ein zweites Heft, in dem den Schüler*innen die Na-
tionale Volksarmee, die Zivilverteidigung und die Funktionsweise einer Mobilmachung genauer 
vorgestellt werden (Mai, Unger & Wohler, 1983). Heft 3 wird von Kurt Mai, Dieter Epler und Kurt 
Stadie verfasst und stellt eine Vielzahl militärischer Berufe vor (Mai, Epler & Stadie, 1983). Heft 4, 
von den Autoren Kurt Mai, Horst Herrmann und Peter Pröse veröffentlicht, erläutert den Charak-
ter eines möglichen Krieges mit besonderer Schwerpunktlegung auf den Raketenkernwaffenkrieg. 
Der Begriff Krieg wird definiert und es wird zwischen den Konzepten der gerechten und unge-
rechten Kriege unterschieden (Mai, Hermann & Pröse, 1982). 

3.6 Zu Fragen der Sozialistischen Landesverteidigung, Klasse 10 (1984) 
Im Jahr 1984 werden vier Hefte für Klasse 10 veröffentlicht, die analog zu den vier Heften für die 
Klassenstufe 9 dem Lehrpersonal des Faches Wehrunterricht fachlich-methodische Hinweise ge-
ben sollen. Joachim Lück und Kurt Mai, die zuvor schon bei den Heften zu Fragen der Sozialisti-
schen Landesverteidigung zur Klassenstufe 9 maßgeblich mitgewirkt haben, erhalten nun Unter-
stützung durch die Autoren Wolfgang Behrens, Siegfried Ertel, Günther Fuchs und Waldmar 
Waade. Aus praktischen Gründen sind alle Hefte zu einer 72-seitigen Publikation gebunden. In-
haltlich wird auf den Wehrunterricht aus der Klassenstufe 9 aufgebaut und an den Staatsbürger-
kundeunterricht der Klassenstufen 7 bis 9 angeknüpft (Fuchs & Waade, 1984). Erneut wird auf 
den Einsatz unterschiedlicher Medien gesetzt, so etwa die Verwendung von Tonfilmen. Die erste 
Lerneinheit widmet sich ausschließlich der Konstruktion des Feindbildes NATO. Detaillierte An-
weisungen zum Stundenablauf sollen das Lehrpersonal dabei unterstützen, das westliche Militär-
bündnis kritisch zu beleuchten. Symbolträchtig wird der Auseinandersetzung mit amerikanischem 
Kriegsmaterial das Gedicht „Meinst du, die Russen wollen Krieg?“ des russischen Schriftstellers 
Jewtuschenko entgegengesetzt, das den friedliebenden Charakter der DDR untermauern soll 
(Fuchs & Waade, 1984, S.19). Nachdem in diesem Kapitel die äußere Bedrohung durch die feind-
lichen Armeen konturiert wird, widmet sich das nachfolgende den eigenen Streitkräften. Unter-
richtsgegenstand ist hier beispielsweise der in der NVA eingesetzte Panzer „T-72“, dessen techni-
sche Beschaffenheit man detailliert erläutert, offenbar um die Schüler*innen zu interessieren bzw. 
zu beeindrucken. Ein emotional aufgeladener Erlebnisbericht über ein Jagdfliegermanöver schließt 
das Kapitel ab (Lück, 1984). Es folgt eine Stoffeinheit, die sich mit der Wechselbeziehung von 
Menschen und Militärtechnik auseinandersetzt. Den Lehrkräften werden hierzu Tafelbilder aber 
auch geeignete literarische Texte zur Verfügung gestellt. Den Abschluss des Unterrichtes bildet ein 
Kapitel über die Waffenbrüderschaft mit der Sowjetarmee (Mai, 1984, S. 56). Es stellt Zitate, Text-
abschnitte und Tafelbilder bereit, die den Schüler*innen vermitteln sollen, wie unverzichtbar ein 
Bündnis der DDR mit der Sowjetunion für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens ist. 

3.7 Zivilverteidigung 9, Lehrbuch für die Klasse 9 (1985) 
Ein Unterrichtsmaterial von zentraler Bedeutung für die militärische Erziehung ist das unter der 
Leitung von Friedhelm Fromm verfasste Schulbuch „Zivilverteidigung für die 9. Klassenstufe“ aus 
dem Jahr 1985. Das Buch ist in die Bereiche „Schutzausbildung“, „Selbst- und gegenseitige Hilfe“ 
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sowie „Geländeausbildung“ untergliedert (Fromm, 1985a, S. 3-5). Es wird herausgestellt, dass der 
Schutz des Friedens und des sozialistischen Vaterlandes zu den Pflichten jeder/s DDR-Bürger*in 
gehört. Bereits in der Einleitung wird erklärt, dass dazu auch der militärische Schutz durch die 
NVA, die Grenztruppen und die anderen bewaffneten Organe gemeint ist (Fromm, 1985a). 
Ebenso soll die Jugend zum Schutz bei Katastrophen als Folgeerscheinung von Naturereignissen 
und extremen Wettersituationen sowie „Havarien infolge technischer Schadensfälle“ befähigt wer-
den (Fromm, 1985a, S. 9). Die Zielsetzung des 144-seitigen Buches ist das Vermitteln von Verhal-
tensregeln bei militärischen Aggressionshandlungen und Katastrophen. Das Autor*innenkollektiv 
fordert bei der Durchführung des Unterrichts militärische Disziplin und Ordnung. Die militärische 
Disziplin wird dabei als ein besonderer Fall von Disziplin begriffen, die sich durch das Gefühl der 
Verantwortung für den Sozialismus auszeichnet (Fromm, 1985a). Der Autor charakterisiert sie als 
bewusst, bedingungslos und besonders wichtig für die NVA und Grenztruppen, aber auch für die 
Zivilverteidigung. Sie geht einher mit der strengsten Unterordnung unter den Willen des Vorge-
setzten, der widerspruchslosen Befehlsausführung und dem absoluten Gehorsam. Fromm fasst die 
Proklamation mit dem Bild „Befehl und Gehorsam sind Geschwister“ zusammen (Fromm, 1985a, 
S. 18.). Anschließend werden detaillierte Verhaltensregeln bei Luftalarm, das korrekte Tragen der
Gasmaske, das Bergen verletzter Menschen, das korrekte Vorgehen beim Brandlöschen und das
Anlegen von Verbänden erläutert. Deutlich militärischer ausgerichtet sind die sich daran anschlie-
ßenden Anleitungen zur Geländeausbildung: Marschieren im Gelände, Schleichen im Gelände, in
dem ein bewaffneter Gegner vermutet wird, Anfertigen von Geländeskizzen, Entfernungen schät-
zen, Umgang mit dem Kompass und militärische Kommandos (Fromm, 1985a, S. 101 und S. 141).

3.8 Zivilverteidigung Unterrichtshilfen Klasse 9 (1985) 
Fast zeitgleich zum Lehrplan erscheint 1985 „Zivilverteidigung: Unterrichtshilfen Klasse 9“, das 
sich explizit auf den Lehrplan bezieht und Lehrkräfte bei der Unterrichtsdurchführung anleiten 
soll. Das knapp 100 Seiten umfassende Heft ist von einem (nicht weiter namentlich spezifizierten) 
Autor*innenkollektiv unter der Leitung von Friedrich Fromm verfasst. Es liefert konkrete Anwei-
sungen zur Gestaltung jeder einzelnen der sieben Unterrichtseinheiten des Lehrgangs Zivilvertei-
digung als spezielle Form des Unterrichts, die besondere Maßnahmen in der Durchführung erfor-
dere:  

Stellen Sie sich als Ausbilder darauf ein, daß die Gestaltung des Lehrgangs mit der Anwendung grundlegender 
Prinzipien der militärischen Disziplin und Ordnung verbunden ist. Das stellt an Ihre Tätigkeiten als Ausbilder 
hohe Anforderungen. Fordern Sie von den Schülern die ständige und exakte Ausführung der Ordnungsfor-
men. (Fromm, 1985b, S. 8) 

Die Lehrkraft wird dazu aufgefordert, bei der Durchführung des Lehrgangs militärische Umgangs-
formen zu praktizieren, der für den militärischen Sprachgebrauch typische Wortlaut sei möglichst 
exakt nachzuahmen.17 Die Unterrichtshilfen ergänzen ausdrücklich, dass auf den gewohnten päda-
gogisch-freundlichen Umgangston zu verzichten sei: „Unterlassen Sie bei der Kommandogebung 
sowie bei der Aufgabenstellung an Schüler während des Lehrgangs Zivilverteidigung das gewohnte, 
höfliche ‚Bitte‘; es passt nicht in diesen Rahmen! Seien Sie trotzdem höflich, korrekt und sachlich“ 
(Fromm, 1985b, S. 8). Das Autor*innenkollektiv empfiehlt, dass jede Unterrichtseinheit mit einer 
Meldung an die Lehrkraft mit festgelegtem Wortlaut beginnt: „Genosse Ausbilder! Erster Zug voll-
ständig zum Unterricht bereit! Gruppenführer erster Gruppe, Jugendfreund [Vorname].“ Darauf 

17 „Verwenden Sie beim Ansprechen von Ausbildungseinheiten im Lehrgang Zivilverteidigung die bei der Zivilver-
teidigung und in der Nationalen Volksarmee üblichen Formulierungen“ (Fromm, 1985b, S. 8). Auch sollen anstelle 
der üblichen Bezeichnung wie z. B. „Klasse 9a“ vom „Ersten Zug“ oder z. B. „der zweiten Gruppe“ gesprochen 
werden (S. 8), die Schüler*innen während der lauten und in deutlichem Ton vorgetragenen Kommandos eine 
„Grundstellung“ einnehmen und bei der Beantwortung von Fragen aufstehen (Fromm, 1985b, S. 8). 
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habe die Lehrkraft „Rührt euch! Setzen!“ zu antworten (Fromm, 1985b, S. 8). Insbesondere diese 
Ordnungsformen seien es, durch die sich der Lehrgang Zivilverteidigung und der Wehrunterricht 
deutlich von anderem Unterricht abgrenze. Inhaltlich knüpft der Lehrgang an die Inhalte des Wehr-
unterrichts an (Fromm, 1985b). Im Unterricht seien das Lehrbuch „Sozialistische Landesverteidi-
gung 9/10“ und verschiedene weitere Medien wie Dias oder Tonträger (z. B. eine Schallplatte mit 
Warnsirenensignalen) zu nutzen. 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren: Innerhalb einer Dekade, beginnend kurz vor der Ein-
führung des Unterrichtsfachs Wehrunterricht erscheint eine ganze Reihe an Anleitungen, Lehrbü-
chern und Unterrichtshilfen, die den zuständigen Lehrkräften, aber auch den Lernenden die zu 
vermittelnden Inhalte präsentieren. Das in der Summe recht umfassende Konvolut der Lehr- und 
Lernmaterialien für das Fach scheint keinem Konzept hinsichtlich der Entwicklung einer systema-
tisch aufgebauten Sammlung von Lehr- und Lernmaterialien für das Unterrichtsfach „Wehrunter-
richt“ zu folgen. Die Materialien bauen kaum aufeinander auf, vielmehr scheint es, als wären zu-
nächst von verschiedenen Seiten punktuell und in loser Reihenfolge Werke für die unterschiedli-
chen Bereiche (Freizeitbereich, schulischer Bereich resp. Unterricht) entstanden. Im direkten zeit-
lichen Vorfeld der Einführung des Wehrunterrichts an Schulen erscheint 1974 die „Handrei-
chung“. Hier gibt es noch keinen direkten Bezug zum Unterrichtsfach, gleichwohl aber das deutlich 
artikulierte Bestreben, wehrerzieherische Elemente in allen Unterrichtsfächern zu verankern. Zum 
Zeitpunkt der Einführung des Unterrichtsfaches erscheint der Wissensspeicher, der sich stark auf 
schon vorhandene Publikationen stützt, also kein eigens für den Wehrunterricht konzipiertes Lehr-
werk darstellt, sondern vielmehr einen Transfer von Inhalten aus dem außerschulischen und au-
ßerunterrichtlichen Bereich in den unterrichtlichen Bereich vollzieht. Erst in den darauffolgenden 
Jahren erscheinen Werke mit direktem Bezug zu Wehrunterricht und Zivilverteidigung. 

4. Sozialistische Wehrerziehung an Hilfsschulen
Der im Vorfeld konturierte Bestand an Lehrmitteln und das darin als „vermittelnswert“ deklarierte 
Wissen konturieren auch die potenziellen Lernziele von Hilfsschüler*innen in der DDR, aufgrund 
der spezifischen Lernvoraussetzungen der Zielgruppe allerdings lediglich als Rahmenvorgabe mit 
Empfehlungscharakter. Anders als an den polytechnischen Oberschulen ist der Wehrunterricht an 
den DDR-Hilfsschulen nicht curricular verankert. Für Schüler*innen mit Beeinträchtigungen fin-
det ein systematischer Wehrunterricht erst im Rahmen ihres Ausbildungsverhältnisses an Berufs-
hilfsschulen statt.18 Vorgesehen sind für die vormilitärische Ausbildung (Jungen) bzw. die Sanitäts-
ausbildung (Mädchen) in jedem Lehrjahr vier Tage, die aus dem Unterrichtsvolumen des berufs-
theoretischen (drei Tage) und des berufspraktischen Teils (ein Tag) zu entnehmen sind (Ministe-
rium für Volksbildung, 1984, S. 66).19 Die Ausbildung wird sowohl fortlaufend als auch in Lehr-
gangsform durchgeführt. 

Ob die curriculare Verankerung eines Unterrichtsfaches Wehrerziehung für die Allgemeinen Hilfs-
schulen geplant war, kann nicht belegt werden. Belegen aber lassen sich intensivierte Überlegungen 
zur Optimierung der Wehrerziehung an Allgemeinen Hilfsschulen in den späten 1970ern und frü-
hen 1980er Jahren, die via Hilfsschullehrplänen in allen Fächern vermittelt werden sollen. So wird 
zu Beginn der 1980er Jahre von der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften eine Dissertation 

18  Die Hilfsschule endet mit der (absolvierten) Klasse 8, so dass sich die Schüler*innen in der Berufshilfsschule bzgl. 
des Wehrunterrichts letztlich im gleichen Alter befinden, wie alle anderen Schüler*innen. 

19 Anweisung zur Berufsausbildung der aus den Hilfsschulen entlassenen Jugendlichen vom 10. Februar 1984. 
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„Zur Theorie und Praxis der sozialistischen Wehrerziehung an der Hilfsschule“20 in Auftrag gege-
ben. In der Arbeit geht es darum, wie „die allgemeinen Ziele und Inhalte der sozialistischen Wehr-
erziehung im pädagogischen Prozeß der Hilfsschule realisiert“ werden können (Karge, 1985, S. 2). 
Dazu wird untersucht, wie die Inhalte der sozialistischen Wehrerziehung im Lehrplanwerk der 
Hilfsschule21 umgesetzt werden und welche Kenntnisse und Einsichten zur Verteidigung des Va-
terlandes bei den Hilfsschüler*innen der Klassen 6 bis 8 (in Übereinstimmung zu den im Lehrplan 
fixierten Anforderungen) vorhanden sind. Auf diese Weise soll u.a. Aufschluss über das bei Hilfs-
schüler*innen erreichbare Anforderungsniveau bezüglich der Wehrbereitschaft und der Wehrfä-
higkeit erhalten werden. Untersuchungsgegenstand ist ebenso, ob Hilfsschüler*innen der Klasse 8 
in wehrsportlichen Disziplinen die allgemeinen Normen erreichen können (Karge, 1985). 

Pädagogisches Grundanliegen der Dissertation ist die „Intensivierung der Persönlichkeitserziehung 
intellektuell Geschädigter hinsichtlich der Herausbildung von Wehrbereitschaft und Wehrfähig-
keit“ (Karge, 1985, S. 25). Als Motivation werden „Widersprüche im Verhältnis von gesellschaftli-
chen Anforderungen und der Erfüllbarkeit dieser durch geschädigte Heranwachsende“ (Karge, 
1985, S. 26) angegeben, ebenso wird von in der „Erziehungspraxis existierenden Probleme[n] zum 
Verhältnis von Anforderungsgefüge und Prozeßergebnis“ berichtet (Karge, 1985, S. 12). Mithin 
geht es also darum, wie allgemeine Inhalte und Ziele der sozialistischen Weherziehung im pädago-
gischen Prozess der Hilfsschule realisiert werden können (Karge, 1985). Die „Spezifik der sozialis-
tischen Wehrerziehung im rehabilitationspädagogischen Prozess der Hilfsschule“ (Karge, 1985, S. 
5) ergäbe sich demnach aus der spezifischen Entwicklung intellektuell Geschädigter. „Intra- und
interpersonale Verhaltensvoraussetzungen des intellektuell Geschädigten [seien] durch Störungen
in der Wahrnehmung, des Denkens, der Sprache, der Motorik, des Verhaltens und der intellektu-
ellen Prozesse gekennzeichnet“ und „beeinträchtigen entsprechend dem Grad der Schädigung die
Aneignung der Erziehungsinhalte“ (Karge, 1985, S. 12) Die individuellen Besonderheiten der be-
einträchtigten psychischen Tätigkeit der intellektuell Geschädigten beeinflussen den Aneignungs-
prozess und stellen einen entscheidenden Faktor für das unterschiedliche Niveau der Persönlich-
keitsentwicklung hinsichtlich Wehrbereitschaft und Wehrfähigkeit dar. Unterricht müsse daher
entwicklungsgemäß und entwicklungsfördernd organisiert werden (Karge, 1985). Als bildungspo-
litische Bezugspunkte für die Intensivierung der Erziehung zur Verteidigung des sozialistischen
Vaterlandes gibt Karge hier den IX. Parteitag der SED (1976) und den VIII. Pädagogischen Kon-
gress (1978) mit Bezug auf die dort geforderte „kommunistische Erziehung“ an. Ebenso verweist
sie auf Paragraph 3 des Wehrdienstgesetzes vom 25.03.1982, in welchem keine Einschränkungen
der Wehrpflicht für intellektuell geschädigte Bürger*innen vorgesehen sind. Eine Priorität sieht sie
(auch) in der Hilfsschule in der wehrpolitischen Erziehung, der Fokus läge mithin in der Entwicklung
der Wehrbereitschaft (Karge, 1985).

Darauf, dass nach der Einführung des Wehrunterrichts auch die Hilfsschule verstärkt in den bil-
dungspolitischen Fokus gelangt, verweisen neben dieser Dissertation ebenso eine Reihe Diplom-
arbeiten zum Thema, die im Literaturverzeichnis dieser Dissertation verzeichnet werden, heute 
allerdings nicht mehr einsehbar sind.22 

20 Die Dissertation wurde 1985 an der Martin-Luther-Universität Halle in der Sektion Erziehungswissenschaften er-
folgreich verteidigt. 

21  Thematisiert wird explizit die Abteilung I, in der sich Schüler*innen mit weniger starken kognitiven Einschränkun-
gen befanden. 

22 Es handelt sich um 12 Arbeiten an der MLU Halle, welche im Zeitraum 1982-1985 an der Sektion Erziehungswis-
senschaften verfasst wurden. 
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5. Zur Umsetzung der Wehrerziehung in Hilfsschulen im Spiegel der Päda-
gogischen Lesungen

Die bisherige Datenlage zur Wehrerziehung an Hilfsschulen ist schmal. Ausgenommen einiger klei-
nerer Verweise auf Hilfsschüler*innen gibt es neben dieser Dissertation keine Texte, die die Weh-
rerziehung an Hilfsschulen explizit und ausführlicher behandeln. Wertvolle Hinweise, wie die the-
oretischen Postulate der Wehrerziehung im schulischen Kontext als Wehrunterricht bei Hilfsschü-
ler*innen umgesetzt werden, ergeben sich aus den sog. Pädagogischen Lesungen. Es handelt sich 
dabei um schriftliche Berichte von eigenen Erfahrungen sowie innovativen Vorschlägen zur Un-
terrichtsgestaltung durch die praktizierenden Pädagog*innen selbst (Koch, Koebe, von Brand & 
Plessow, 2019). 

Von Interesse dabei ist, wie der Wehrunterricht an Hilfsschulen schulpolitisch begründet wird. 
Ebenso wird untersucht, auf welche Kompetenzen explizit fokussiert werden und wie dabei die 
Spezifika der Schülerschaft durch eventuelle inhaltliche oder didaktische Modifikationen berück-
sichtigt werden. Die im Rahmen der hier angestellten Betrachtungen vollzogene Analyse der Päda-
gogischen Lesungen für die Hilfsschule umfasst nicht die den gesamten Unterricht durchdringende 
grundsätzliche Militarisierung der DDR-Schule, sondern ausschließlich jene Lesungen, die aus-
drücklich (auch begrifflich) auf die „Wehrerziehung“ Bezug nehmen. Dabei versteht sich Wehrer-
ziehung als Oberbegriff sowohl für vormilitärische Ausbildung (inkl. militärpraktischer Kenntnisse 
und Fähigkeiten) als auch für die wehrpolitische Erziehung (inkl. ihrer ideologischen Funktionen).  

Im Korpus, der in der Bibliothek für Bildungshistorische Forschung Berlin (BBF) überlieferten 
etwa 9.600 Pädagogischen Lesungen,23 können fünf Texte aus dem Bereich der Hilfsschule ausge-
macht werden, die im Titel explizit Bezug auf wehrerzieherische Themen nehmen.24  

Manfred Wulf 

(DIPF/BBF: PL5508) 

1979 Zur Vorbereitung und Durchführung eines Lagers für vor-
militärische Ausbildung an der Berufshilfsschule Oschersle-
ben 

Gerhard Kempke / Detlev 
Daubitz 

(DIPF/BBF: PL82-05-17d) 

1982 Die vorbereitenden Arbeiten in der Unter- und Oberstufe 
zur effektiven Gestaltung der wehrpolitischen Erziehung im 
Berufsschulteil der Hilfsschule 

Regina Schulze / Renate 
Schütze  

(DIPF/BBF: PL84-07-30d) 

1984 Ausbildungsprogramm für die ZV-Ausbildung mit debilen 
weiblichen Jugendlichen unter lehrgangsmäßigen Bedingun-
gen an Berufshilfsschulen und Berufshilfsschulteilen 

Detlev Daubitz / Gerhard 
Kempke 

(DIPF/BBF: PL84-05-09d) 

1984 Die GST-Arbeit an Hilfsschulen: ein Bestandteil der kom-
munistischen Erziehung, 

Uwe Herrmann 

(DIPF/BBF: PL87-12-39) 

1987 Erfahrungen bei der vormilitärischen Ausbildung von intel-
lektuell geschädigten Jugendlichen an der Ernst-Thälmann-
Schule Kyritz 

Tab. 1: Pädagogische Lesungen zur Wehrerziehung im Korpus der BBF 

Drei der fünf Lesungen thematisieren die curricular verankerte Wehrerziehung an Berufshilfsschu-
len. Sowohl in der 1979als auch 1987 erscheinenden Pädagogischen Lesung geht es um Erfahrun-

23 Zum Bestand der Quelle siehe Koch, Koebe, von Brand und Plessow, 2019. 
24 Eine weitere Lesung bezieht sich explizit auf Elemente der Wehrerziehung im Physikunterricht und wurde daher 

nicht berücksichtigt. 
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gen bei der vormilitärischen Ausbildung von intellektuell geschädigten Jugendlichen an Berufshilfs-
schulen. Geschildert werden detaillierte Ausbildungsprogramme für Lehrgänge in Lagern inklusive 
der Zusammenarbeit mit außerschulischen Organisationen wie GST, FDJ oder auch Angehörigen 
der NVA. Eine Lesung für die Zivilverteidigungs-Ausbildung mit weiblichen Jugendlichen an Be-
rufshilfsschulen erscheint 1984. Hier geht es ebenfalls um die Zivilverteidigung und deren pro-
grammatische Umsetzung. In den zwei anderen der fünf Lesungen beschäftigen sich die gleichen 
Autoren Kempke und Daubitz, augenscheinlich begeisterte Anhänger des Sportschießens, mit 
wehrpolitischer und wehrsportlicher Erziehung in Unter- und Oberstufe (Kempke & Daubitz, 
1982 und Daubitz & Kempke, 1984). Alle fünf Lesungen sind erst nach dem Zeitpunkt der Ein-
führung des Wehrunterrichts an Allgemeinen Schulen datiert, vier der fünf Lesungen erscheinen 
in der unmittelbaren Folgezeit. Zu keinem der Autoren gibt es weitere Angaben als jene, an wel-
chen Schulen sie tätig waren.  

Wie wird Wehrerziehung mit Bezug auf die Schülergruppe (schulpolitisch) legitimiert? 
Die in den Pädagogischen Lesungen vorgenommenen schulpolitischen Einordnungen beziehen 
sich zunächst auf allgemeine politische Direktiven, welche den Schutz des Friedens und des sozia-
listischen Vaterlandes zur Ehrenpflicht jedes Bürgers erklären. Zur Sicherung des Friedens seien 
Wehrfähigkeit und Verteidigungsbereitschaft notwendig. Auch im Bildungswesen müsse die Wehr-
erziehung immer weiterentwickelt werden. Rekurriert wird hier insbesondere auf das „Gesetz über 
das einheitliche Bildungssystem“), nach dem „zur Bereitschaft, die Errungenschaften ihrer sozia-
listischen Heimat zu verteidigen“ (1965, § 25) erzogen werden soll. Die Verteidigungsbereitschaft 
wird als Merkmal der allseitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeit dargestellt, die sozialisti-
sche Wehrerziehung sei daher untrennbar mit dem allgemeinen Prozess der Erziehung zu sozialis-
tischen Persönlichkeiten verbunden. Gleichzeitig zieht man einen weiten Bogen zur kommunisti-
schen Erziehung im Ganzen, in deren Mittelpunkt immer die Herausbildung von Überzeugungen 
und Eigenschaften stünden, wozu die Bereitschaft und Fähigkeit zum bewaffneten Schutz des Va-
terlandes gehörten (Daubitz & Kempke, 1984). Die Zivilverteidigung wird schulpolitisch ähnlich 
legitimiert und durchgängig als einem „humanistischen Anliegen“ dienend dargestellt, wobei man 
den Schutz vor Katastrophen etc. in den Zusammenhang mit nuklearen Kriegen setzt (Schulze, 
1984). Wie alle anderen Schulen habe auch die Hilfsschule ihre Schüler*innen zu befähigen, ihren 
Beitrag zum Schutze der sozialistischen Errungenschaften zu leisten (Kempke & Daubitz, 1982, S. 
4), zumal die Wehrpflicht für sie ebenso gelte wie für alle anderen männlichen Bürger. Es sei not-
wendig, die wehrpolitische Arbeit immer wieder neu zu durchdenken und an die 1980er Jahre an-
zupassen, was man mit der permanenten imperialistischen Bedrohung begründet. Gleichzeitig kann 
dieses Postulat durchaus auch als eine Reaktion auf die Einführung des obligatorischen Wehrun-
terrichts in den Klassenstufen 9 und 10 der Allgemeinen Schulen interpretiert werden, gerade wenn 
gefordert wird, auch in Hilfsschulen den Wehrunterricht bereits in Klasse 8 (statt erst an Berufs-
hilfsschulen) einzuführen (Kempke & Daubitz, 1982, S. 15).25 Die Forderung, mit der systemati-
schen Vorbereitung auf die vormilitärische Erziehung im Berufsschulteil schon in Klasse 3 zu be-
ginnen (Kempke & Daubitz, 1982), legitimiert sich ähnlich, scheint aber gleichzeitig auch eine ziel-
gruppenspezifische didaktische Begründung in dem Sinne zu haben, dass Hilfsschüler*innen spe-
zifisch erschwerte Lernbedingungen haben und ihnen daher mehr Zeit zum Erlernen wehrerzie-
herischer Inhalte gegeben werden müsse.  

Vergleicht man die Pädagogischen Lesungen zur Hilfsschule generell mit den Lesungen zur Allge-
meinen Schule, zeichnen sich diese vor allem durch eine Besonderheit aus: Ihr zentraler Anker-

25 Klasse 8 war an Hilfsschulen die Abschlussklasse. 
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punkt der schulpolitischen Legitimierung ist der Begriff der Integration, verstanden als gleichbe-
rechtigte Mitgliedschaft in der sozialistischen Gesellschaft. Indem der oder dem Hilfsschüler*in als 
„integraler Anteil“ (Wulf, 1979, S. 2) alle Rechte in Anspruch nähme, oblägen ihm auch die Pflich-
ten innerhalb jener Gesellschaft: Der geschädigte Mensch könne die Errungenschaften der Gesell-
schaft in Anspruch nehmen. Daraus ergäbe sich die Pflicht, entsprechend den eigenen Möglichkei-
ten einen Beitrag zur Gestaltung des Sozialismus zu leisten und das Vaterland zu verteidigen. Die 
Aufgabe der Hilfsschule wird explizit darin gesehen, die Schüler*innen so zu unterstützen, dass sie 
diese ihre Pflicht zur Verteidigung trotz ihrer „Schädigung“ erfüllen können. Der Integrationsbe-
griff hat dabei einen doppelten Bezug: Indem die Pflicht zur Verteidigung eine „Ehrenpflicht“ sei, 
käme Hilfsschüler*innen neben der Pflicht auch die die „Ehre“ zuteil, was sie wiederum zum inte-
grierten Mitglied der Gesellschaft mache. Ziel der Hilfsschule sei mithin die volle Integration in die 
Gesellschaft (Kempke & Daubitz, 1982, S. 19). Dieses Spezifikum spiegelt sich auch bei Karge 
(1985) wider, deren Dissertation zur Wehrerziehung an Hilfsschulen das Ziel einer „weitgehende[n] 
soziale[n] Integration der Geschädigten“ verfolgt (Karge, 1985, S. 4). In den Pädagogischen Lesun-
gen ist das Bemühen um Integration in diesem Sinne erkennbar: Aus Studien gehe hervor, dass 55 
Prozent der Hilfsschüler*innen Partnerschaftsbeziehungen mit POS- und EOS-Abgänger*innen 
haben. Daher müssen die Jugendlichen Kenntnisse besitzen, „um den Freunden und Partnern spä-
ter moralische Unterstützung geben zu können, ja, um überhaupt zu wissen, worum es beim Wehr-
dienst und den Aufgaben der Landesverteidigung geht“ (Herrmann, 1987, S. 4). In der Tatsache, 
dass „nach neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen“ die Mehrheit der Kinder von ehemaligen 
Hilfsschüler*innen in die POS geht, wird ein weiterer Grund gesehen, die sozialistische Wehrer-
ziehung an den Hilfsschulen durchzuführen. „Unsere Schüler sind dann später besser in der Lage, 
mit ihren Kindern Fragen der Wehrerziehung zu diskutieren“ (Herrmann, 1987, S. 4-5). Gleichzei-
tig wirke sich die sozialistische Wehrerziehung auf die Entwicklung der Schüler*innen aus. Wehr-
erziehung in den Hilfsschulen sei ein spezifisch pädagogischer Prozess, der dazu beiträgt, „die Aus-
wirkungen der anormalen Entwicklung unserer Schüler zu mindern, die sozialen Auswirkungen 
partiell zu überwinden und die Herausbildung gesellschaftlich wertvoller Persönlichkeitseigen-
schaften in der Einheit von Wehrbereitschaft und Wehrfähigkeit zu ermöglichen.“ (Herrmann, 
1987, S. 2) 

Welche Kompetenzen werden fokussiert? 
Ein Rekurs auf die Definitionen der Handreichung lässt sich zwar an der Verwendung ähnlicher 
Begriffe erkennen, aber die klaren definitorischen Festlegungen werden nicht übernommen, viel-
mehr die Begriffe eher willkürlich gebraucht. Unterscheidbar sind aber dennoch eine (wehr-) poli-
tische Dimension, abzielend auf ideologische Schulung (Wehrbereitschaft), und eine auf militär-
praktische Kenntnisse und Fähigkeiten fokussierende (Wehrbefähigung). Letztere umfasst das ge-
samte Spektrum vormilitärischer (praktischer) Kenntnisse und Fähigkeiten, gleichwohl insbeson-
dere die wehrsportlichen Aspekte fokussiert werden (Schulze, 1984). Um diese Herausbildung der 
Wehrbereitschaft (auch im Sinne eines Willens zur Verteidigung) und der Wehrfähigkeit geht es im 
Grunde in allen hier betrachteten Lesungen. Verbunden werden diese wiederholt mit der Heraus-
bildung sog. „kommunistischer Eigenschaften“, so etwa von „Verantwortungsbewusstsein und be-
wusste Disziplin, Kameradschaftlichkeit und kollektivem Verhalten“ (Schulze, 1984, S. 1). Hin-
sichtlich der Disziplin wird in den Lesungen insbesondere auf zwei Aspekte fokussiert: Bewusste 
Disziplin ist einerseits für sogenannte Ordnungsübungen notwendig, andererseits wird sie eben 
durch diese geschult. Ausführungen dazu nehmen in mehreren Lesungen einen größeren Raum 
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ein. Großer Wert wird dabei durchgängig auf die militärische Kommando-Sprache gelegt. Die Be-
herrschung militärischer Grundformen26 wird als zentrales Element gesehen, das zur Festigung und 
Verbesserung von Disziplin, Ordnung, Konzentration und Aufmerksamkeit beiträgt. Zugleich 
wird betont, dass Sinn und Notwendigkeit von Disziplin durch die Schüler*innen verstanden werden 
müssten, explizit wird hier auch die Zivilverteidigung (für Mädchen) einbezogen. Berichtet wird 
auch von Schwierigkeiten: „Gerade hier [bei Ordnungsübungen] zeigen sich bei den debilen Ju-
gendlichen wesentliche Ausfälle“ (Schulze, 1984, S. 11). Dies wird jedoch nicht auf mangelnde 
Bereitschaft zurückgeführt, sondern auf Probleme mit der Umsetzung: „Besonders unsere Jugend-
lichen brauchen viel Hilfe und Unterstützung. Der Wille ist vorhanden, doch mit der Ausführung 
haben die Jugendlichen ihre Schwierigkeiten“ (Herrmann, 1987, S. 15). Zu vermuten ist, dass hier 
auf die individuellen Lernvoraussetzungen rekurriert wird, gekennzeichnet durch Probleme in der 
Wahrnehmung, der komplexen Koordination sowie durch intellektuelle Defizite.  

Zum anderen fällt hier die Betonung wehrsportlicher Elemente auf. Dabei geht es nicht nur um die 
reine Erhöhung der physischen Leistungsfähigkeit. Sport könne auch zur Wehrerziehung beitra-
gen, weil er die Herausbildung gesellschaftlich wertvoller Charaktereigenschaften begünstigen 
könne (Kempke & Daubitz, 1982, S. 15). Folgerichtig gelten auch in anderen schulischen Bereichen 
zu verortende Bestandteile als Komponenten der (frühen) Wehrerziehung, so etwa der Erwerb von 
Sportabzeichen.  

Die Bedingungen für den Erwerb des Wintersportabzeichens und des Abzeichens ‚Junger Tourist‘ enthalten 
viele Möglichkeiten zur Unterstützung der staatsbürgerlichen Erziehung und zur Einbeziehung der Touristik 
als festen Bestandteil eines vielseitigen und interessanten Pionierlebens sowie der Vorbereitung der sozialis-
tischen Wehrerziehung unserer Pioniere, FDJler und Schüler. (Kempke & Daubitz, 1982, S. 8-9) 

Betont wird die Notwendigkeit, die Schüler*innen auf die Bedeutung des Sports für die Gesell-
schaft hinzuweisen, wozu man auch die Landesverteidigung zählt (Kempke & Daubitz, 1982, S. 
10). Bereits im frühen Schulalter werden sog. Geländespiele durchgeführt. Sie können als spieleri-
sche Vorläufer der vormilitärischen Ausbildung mit deutlichen Aspekten der Wehrerziehung gese-
hen werden. Daneben, so wird beschrieben, subsumieren sie aber auch Inhalte wie das Bestimmen 
von Baum- und Vogelarten, den Umgang mit Karte und Kompass, das Verhalten im Wald oder 
Aspekte von Natur- und Umweltschutz (Kempke & Daubitz, 1982, S. 7). Neben den explizit aus 
Programmen zur Wehrerziehung ableitbaren Zielen werden, unter dem „Aspekt der Beachtung der 
korrektiv- erzieherischen Arbeit an Hilfsschulen“ auch „spezielle Ziele“ formuliert. Der Integrati-
onsaspekt wird da betont, wo als Ziel eines Wehrlagers die Stärkung des Bewusstseins der „Voll-
wertigkeit und Gleichheit, ihres Gebrauchtwerdens, ihrer geachteten Stellung in der Gesellschaft“ 

(Wulf, 1979, S. 7) formuliert wird.  

Das Spektrum der formulierten Ziele umfasst weiterhin, die eigenen Leistungen und die anderer 
real einzuschätzen, das Anspruchsniveau an die eigenen Leistungen zu erhöhen, die Kritikfähigkeit 
des Einzelnen sowie Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem eigenen positiven erzieherischen 
Einwirken auf die Gruppe zu entwickeln. Und schlussendlich werden die Verbesserung der Fähig-
keiten im Bereich Schätzen von Größen und Werten sowie die Schulung der Grob- und Feinmo-
torik angesprochen (Wulf, 1979, S. 8). Allerdings, so wird nachfolgend eingeräumt, seien diese ver-
allgemeinerten Zielsetzungen „nur anhand des im Ausbildungsplan enthaltenen Stoffes und im 
Rahmen der organisierten Freizeit“ (Wulf, 1979, S. 8) zu verwirklichen. Die den Lesungen zu ent-
nehmenden Fokussierungen verweisen zum einen auf die aus den Programmen zur Wehrerziehung 
zu erwartenden Inhalten. Gleichzeitig illustrieren sie das Bemühen, im Rahmen der Wehrerziehung 

26  Zu militärische Grundformen zählen Ordnungsübungen wie das Antreten in einer Linie ebenso z.B. die Komman-
dos „Rührt euch“, „Stillgestanden“ und „Augen gerade aus“. Vermittelt werden diese Inhalte im Sportunterricht. 
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korrektiv-erzieherisch tätig zu werden, das heißt, den Wehrerziehungsunterricht für die (im Zeit-
geist) originären Aufgaben und Ziele der Hilfsschule zu nutzen. 

Wie werden die Spezifika der Schülerschaft didaktisch-methodisch berücksichtigt?  
In den Lesungen finden sich vielfältige Hinweise auf die Besonderheiten der Zielgruppe sowie 
Forderungen, dass jene unbedingt Beachtung finden müssten. So können die Ausbildungspläne 
der „Normalschulen“ nicht einfach übernommen werden, sondern es müsse einen „modifizierten 
Plan“ geben, der alters- und hilfsschulspezifische Besonderheiten berücksichtige (Kempke & 
Daubitz, 1982 sowie Wulf, 1979, S. 16). Betont wird ebenso, dass alle an der Ausbildung Beteiligten 
sonderpädagogische Kenntnisse besitzen müssten. Vor Einsätzen müsse über die Eigenschaften 
der intellektuell Geschädigten gesprochen und auf einige Aspekte der Verhaltensnormen der Schü-
ler*innen hingewiesen werden (Herrmann, 1987). Ursächlich dafür, dass das „Wie“ des Aneig-
nungsprozesses von Wissen, Können, Verhaltensweisen und Einstellungen modifiziert werden 
müsse, sei, dass Hilfsschüler*innen „durch ihre Behinderung mit psychisch und physisch normal 
entwickelten Jugendlichen nicht konkurrieren können“ (Wulf, 1979, S. 2). Mehrere Textpassagen 
beziehen sich auf Schwierigkeiten bei Ordnungsübungen. Grund für Schwierigkeiten beim Exer-
zieren o.ä. sei nicht der Wille (Herrmann, 1987, S. 15), sondern die Bewegungsabläufe, die den 
Schüler*innen in der Einzel- als auch in der Gruppenausbildung „große Schwierigkeiten bereiten“ 
(Wulf, 1979, S. 4). Ebenso zu berücksichtigen sei die spezifische häusliche Situation der Schüler*in-
nengruppe. In einer Lesung wird berichtet, dass es „erfahrungsgemäß“ Schwierigkeiten gebe, weil 
manche Schüler*innen nicht zur Abfahrt zum Lager erscheinen, da ihnen bspw. ein Kleidungsstück 
fehle. Da müsse dann einige Überzeugungsarbeit bei den Eltern zum Kauf der benötigten Gegen-
stände geleistet werden (Wulf, 1979). Umsetzungsschwierigkeiten ergäben sich, so wird weiter aus-
geführt, insbesondere dann, wenn Aufgaben komplexer werden (z.B. beim Umgang mit Karte und 
Kompass). Vor dem Hintergrund der Besonderheiten werden zahlreiche didaktische Hinweise ab-
geleitet: Empfohlen wird durchgängig der Einsatz von Film- und Bildmaterial. So wird beispiels-
weise ein öffentlich im Lager hängender Tagesplan beschrieben, auf dem vergrößerte Fotos den 
„debilen Jugendlichen“ helfen, „sich in den einzelnen Situationen richtig zu verhalten“ z. B. die 
richtige Bekleidung anzulegen (Wulf, 1979, S. 18). Als ein „methodisches Grundprinzip“ wird be-
schrieben, stets klare Vorstellungen über die Anforderungen zu schaffen, da die Jugendlichen ihre 
körperlichen und willentlichen Kräfte nur voll einsetzen, „wenn sie genau wissen, was von ihnen 
verlangt wird und welchen Sinn die Beherrschung der einzelnen Fähigkeiten und Handlungsabläufe 
haben“ (Wulf, 1979, S. 26). Immer Erfolg erzielt habe man mit einer Regel, die da lautet: „Vorma-
chen (Gruppenführer), Mitmachen (Gruppenführer und befähigter Teilnehmer), Nachmachen 
(Teilnehmer)“ (Wulf, 1979, S. 26). Vor dem Hintergrund der hohen physischen und psychischen 
Anforderungen müsse unbedingt eine differenzierte Arbeit erfolgen (Schulze, 1984, S. 12). Ebenso 
wird betont, dass die gesamte (Zivilverteidigungs-)Ausbildung vom „gegenständlichen Handeln“ 
bestimmt wird, wobei Leistungsbestätigung das „didaktische Führungsmittel“ sei (Schulze, 1984, S. 
16). Angeraten wird die Gestaltung kleiner, für die Schüler*innen überschaubarer Einheiten, damit 
„die Jugendlichen beim Herangehen klare Vorstellungen über die Anforderungen ha[b]en und die 
meisten von ihnen zu [...] echten Erfolgen“ kommen (Wulf, 1979, S. 22). Aufmerken lässt eine 
Textpassage zur Zivilverteidigung: „Es wird empfohlen, das Aufsetzen der Bevölkerungsschutz-
maske auf freiwilliger Basis durchzuführen. Erfahrungsgemäß zeigen sich bei debilen weiblichen 
Jugendlichen Angst aufgrund des begrenzten Luftvorrates“ (Schulze, 1984, S. 10). Die Arbeit mit 
der Schutzmaske sei daher vorwiegend auf die Reihenfolge des Auf- und Absetzens und deren 
Pflege zu begrenzen (Schulze, 1984, S. 26). Besondere Potenziale für Hilfsschüler*innen werden in 
einer „gesonderten Lagerausbildung“ mit speziell zugeschnittenem, sonderpädagogisch durch-
dachtem Programm gesehen. Grundsatz sei immer ein korrektiv-erzieherisches Einwirken. Auf 
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diese Weise könnten die Schüler*innen die Bedeutung ihres Anteils einer auf vielen Schultern lie-
genden Landesverteidigung begreifen und verstehen, „daß der Frieden kein Geschenk ist und nur 
durch vollen persönlichen Einsatz gestärkt und gesichert werden kann“ (Wulf, 1979, S. 2-3). 

Neben den allgemeinen Hinweisen zur Notwendigkeit der Modifikation von Ausbildungsprogram-
men sowie zielgruppenspezifischer Didaktik wird mehrmals explizit thematisiert, ob die Zielnormen 
der Ausbildung zu modifizieren seien. Mehrfach wird konstatiert, dass die Schüler*innen durchaus 
in der Lage seien, die Forderungen von Ausbildungsprogrammen voll zu erfüllen (Herrmann, 1987, 
S. 20) und Wehrbereitschaft auszubilden.27 Ausnahmen werden für komplexere Anforderungen
beschrieben (z.B. Klettern am Tau oder Handgranatenweitzielwurf [Wulf, 1979, S. 28]). Vor einer
Herabsetzung der Normen für Hilfsschüler*innen wird dennoch gewarnt. Zum einen entstünde
bei den Jugendlichen ein falsches Bild über ihre eigene Leistungsfähigkeit, zum anderen habe sich
gezeigt, dass Hilfsschüler*innen sehr wohl in der Lage seien, die Normen zu erfüllen, „wenn ihm
[dem/der Hilfsschüler*in] für die Aneignung des notwendigen Wissens und Könnens gute Voraus-
setzungen geschaffen werden“ (Wulf, 1979, S. 28). Dies bestätigt auch Karge in ihrer Untersu-
chung. Der ermittelte wehrsportliche Leistungsstand der Hilfsschüler*innen (etwa in den Diszipli-
nen Klimmzüge, Zielwerfen, Geländelauf, etc.) bewege sich weitgehend im Normbereich (Karge,
1985, S. 142). Auch über genutzte Lehrmittel wird berichtet. So dokumentiert die PL 84-07-30d
die Verwendung des Lehrbuchs für Zivilverteidigung Kl. 9, der Unterrichtshilfen Zivilverteidigung
Klasse 9, den Lehrgang Lehrplan Zivilverteidigung, das Lehrbuch Klasse 9 sowie die Unterrichts-
hilfen Zivilverteidigung Klasse 9. Die didaktischen Bemühungen richten sich nicht nur auf die
Vermittlung von Bewusstsein und Fähigkeiten. Mehrfach wird hervorgehoben, dass die Wehrer-
ziehung als emotional positiv konnotiertes Erlebnis zu gestalten sei. In einer Art von Lagerfeuer-
romantik wird vom Zeltbauen und Anlegen von Feuerstellen berichtet, auf denen jeder seine Mahl-
zeit selbst zubereitet (Herrmann, 1987, S. 15). Viel Wert legt man auf „Lebensnähe“, wobei dieser
Begriff hier die Simulation einer „Ernstsituation“ meint, was die „Fassbarkeit“ für die Schüler*in-
nen erhöhe. So erzeugten Alarmübungen „das notwendige Fluidum“ die „gewisse Atmosphäre, die
ein solches Lager braucht, um die emotionale Stimulierung der Schüler zu erreichen“ (Wulf, 1979S.
26). „Tiefe Eindrücke“ (Wulf, 1979, S. 26) hätten diese Übungen insbesondere dadurch erzeugt,
dass Imitationsmittel wie Nebeltöpfe und Knaller eingesetzt wurden. In diesem Kontext ist sicher
auch der Einsatz von „echten“ Offizieren als Gruppenführer zu bewerten. Offenbar werden Zeit
und Mühe in eine zielgerichtete und intensive unterrichtliche und außerunterrichtliche Vorberei-
tung investiert, da man nicht nur eine Einsicht in die Notwendigkeit der Wehrerziehung erreichen
wolle. Die Schüler*innen sollten „mit einer freudigen Bereitschaft“ in das Lager fahren (Wulf, 1979,
S. 14). Als wichtiger Baustein zum positiven Erleben des Wehrlagers durch die Schüler*innen wird
neben der Essenversorgung auch die Freizeitgestaltung betrachtet. Hier werden Eigeninitiativen
der Schüler*innen zugelassen, die wenig mit Wehrerziehung zu tun haben. Mit pädagogischem
Augenzwinkern berichtet eine Lesung darüber, dass auch Spaziergänge jenseits des Geländes er-
laubt gewesen seien, dass man aber „Gerüchten, daß sich ....mit .... geküßt habe“ nicht nachgegan-
gen sei (Wulf, 1979, S. 30). Positives Erleben wird ebenso durch die Bestätigung von Erfolg erzeugt. 
Belobigungen, Auszeichnungen, Ehrungen bei den Appellen etc. „waren den Schülern unvergess-
liche Bestätigung ihrer Persönlichkeit“ (Wulf, 1979, S. 29). 

27 Z.B. „Unter Berücksichtigung der Defektspezifität kann auch bei dem debilen weiblichen Jugendlichen eine Wehr-
bereitschaft erreicht werden“ (DIPF/BBF/Archiv: PL84-07-30d, S. 16a). 
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6. Fazit: „Lebensnähe“ & Lagerfeuerromantik
Der Wehrunterricht an den allgemeinen Hilfsschulen der DDR war längst nicht auf so systemati-
sche Weise wie der an den Polytechnischen- und Erweiterten Oberschulen des Landes entwickelt. 
Allerdings stellte man in den 1980er Jahren strukturelle Überlegungen dazu an, welche Inhalte der 
sozialistischen Wehrerziehung zumindest in der Abteilung I vermittelt und welche diesbezüglichen 
Vorkenntnisse bereits ab der Klassenstufe 6 vermittelt werden können. Dabei bleibt die durch die 
bildungspolitischen Vorgaben der Zeit konturierte kommunistische Erziehung das generelle An-
liegen einer solchen Ausbildung, die Ausformung einer Wehrbereitschaft in Vorbereitung des auch 
für Hilfsschüler*innen obligatorischen Militärdienstes in der NVA das konkrete. Die Schüler*innen 
der Hilfsschule gelte es zu befähigen, ihren Beitrag zum Schutze der sozialistischen Errungenschaf-
ten zu leisten, was man in Orientierung am Leitbegriff Integration gleichermaßen als Befähigung 
zu (Pflicht) und Ermöglichung von (Recht) möglichst gleichberechtigter Teilhabe auch an dieser 
Dimension sozialistischen Gemeinschaftslebens verstand. Aus diesem Grundverständnis heraus 
galt es dann, möglichst wirksame Vermittlungsmethoden zu identifizieren.  

In Ermangelung eines Lehrplans und anderer anleitender oder problematisierender Texte konkret 
für den Hilfsschulbereich erweisen sich die hier betrachteten Pädagogischen Lesungen als wertvolle 
Ergänzung zu einer das Arbeitsfeld rahmenden Dissertationsschrift von 1985. Sie liefern neue Er-
kenntnisse darüber, wie man den Wehrunterricht an Hilfsschulen schulpolitisch legitimiert, welche 
Kompetenzen der Hilfschüler*innen man primär avisiert und inwiefern die spezifischen Voraus-
setzungen dieser Schüler*innenschaft eine inhaltliche oder didaktische Modifikation notwendig er-
scheinen lassen. Die mit der Ausbildung von Wehrfähigkeit und Wehrbereitschaft an Hilfsschulen 
verbundenen Lernziele ähneln in ihrer Vielschichtigkeit denen des obligatorischen Wehrunterrichts 
an den Polytechnischen Oberschulen. Man erhofft sich die Ausformung einer inneren Einstellung, 
aber auch eine charakterbildende Wirkung. Bei letzterer stehen die Einübung von Ordnung und 
Disziplin im Mittelpunkt, in der Umsetzung räumt man Schwierigkeiten ein, die aus den Lernvor-
aussetzungen der unterrichteten Schüler*innen resultieren. Deshalb setzt man verstärkt auch auf 
die Wirkung wehrsportlicher Elemente, wozu man eine möglichst enge Verknüpfung mit anderen 
Dimensionen des Schulsports anstrebt. Grundsätzlich bemüht man sich im Wehrunterricht ebenso 
wie in den anderen Schulfächern, korrektiv-erzieherisch tätig zu sein, nutzt also auch dieses Fach 
für eine Bearbeitung der originären Aufgaben und Ziele von Hilfsschulen. In diesem Kontext geht 
es den die Pädagogischen Lesungen verfassenden Pädagog*innen darum, die Schüler*innen zur 
realistischen Einschätzung der eigenen Leistungen zu befähigen, ihre Kritikfähigkeit zu schulen 
und ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gruppe zu befördern.  

Immer wieder betont wird die aus den besonderen Eigenschaften der Schüler*innenschaft resul-
tierende Spezifik der im Wehrunterricht zu implementierenden Ausbildungsprozesse. In der Hilfs-
schule seien definitiv abweichende Ausbildungspläne nötig, betont man – sogar die Verortung des 
Unterrichts in separaten Wehrlagern mit speziell zugeschnittenem sonderpädagogisch durchdach-
tem Programm regt man in diesem Zusammenhang an. Außerdem wird die Frage einer Lernziel-
differenzierung aufgeworfen, da Faktoren wie motorische Einschränkungen oder besondere häus-
liche Voraussetzungen die Heterogenität der Schüler*innenschaft weiter verstärken. Die in den 
Pädagogischen Lesungen präsentierten Unterrichtsempfehlungen werden diesem Wunsch nach 
Berücksichtigung der genannten Spezifika insofern gerecht, als sie verstärkt mit den Medien Film 
und Bild arbeiten, besonders kleinschrittig vorgehen, immer aufs neue Nachahmungsmöglichkei-
ten bieten und sicherstellen, dass sich die Schüler*innen über die an sie gestellten Anforderungen 
auch wirklich im Klaren sind. Dies wiederum sind dann auch die maßgeblichen Empfehlungen, die 
die Pädagogischen Lesungen an die Fachkolleg*innen aussprechen. Hierbei betont man auch das 
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Element der Leistungsbestätigung als didaktisches Führungsmittel und unterstreicht, dass Wehrer-
ziehung für kognitiv beeinträchtigte Lernende in hohem Maße als emotional positiv konnotiertes 
Erlebnis zu gestalten sei.  

In der Summe deuten sowohl die in der letzten DDR-Dekade veröffentlichten Pädagogischen Le-
sungen als auch die 1985 veröffentlichte Dissertationsschrift Karges darauf hin, dass die systema-
tische Implementierung der Wehrerziehung an Hilfsschulen ein als durchaus relevant erachtetes 
Thema war. Angesichts der politischen Großwetterlage dieser Zeit darf vermutet werden, dass 
möglichst breite Bevölkerungsgruppen – und damit dann auch die Hilfsschüler*innen mobilisiert 
und zu diesem Zweck ihre Wehrbereitschaft und Wehrfähigkeit optimal entwickelt werden sollten. 
Ebenso dürfte die Wehrerziehung an Hilfsschulen eine erzieherische Funktion bzgl. der Einstel-
lungen gegenüber dem sozialistischen Vaterland und im o.g. Sinne von Integration in die Gesell-
schaft verfolgt haben. 
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